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Bundesregierung: Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats zur 

Grundsteuerreform 

Die Bundesregierung hat ihre Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundes-

rats vom 20.09.2019 zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des 

Grundsteuer- und Bewertungsrechts abgegeben. 

Auf folgende Punkte ist besonders hinzuweisen: 

 Die Bundesregierung hat zugesagt, den Bundesratsvorschlag zu prüfen, im 

Ertragswertverfahren § 253 Abs. 2 S. 4 und 6 BewG-E und im Sachwertver-

fahren § 259 Abs. 4 S. 3 und 5 BewG-E zu streichen, und somit auf die Be-

rücksichtigung das Gebäudealter verlängernder Umstände (z. B. Sanierungen) 

aber auch verkürzender Umstände (Abbruchverpflichtungen) zu verzichten 

(Ziffer 11 der Anlage). 

 Die Bundesregierung lehnt die Bundesratsvorschläge zu den Bodenrichtwer-

ten ab. Dies gilt auch für den Vorschlag, dass die Umrechnungskoeffizienten 

bei Bodenrichtwerten von Ein- und Zweifamilienhäusern (d.h. ab einer Grund-

stücksgröße von mind. 550 qm erfolgt eine Reduzierung des Bodenrichtwerts 

durch Anwendung eines Umrechnungskoeffizienten < 1, Anlage 36 BewG-E) 

gestrichen werden. Aus Sicht der Bundesregierung würde so eine „realitäts- 

und relationsgerechte Bewertung“ eingeschränkt (Ziffer 7, 8, 10 der Anlage). 

Im nächsten Schritt des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens wird der 

Bundestag in zweiter und dritter Lesung (voraussichtlich am 18.10.2019) über die 

Reform der Grundsteuer beraten. 

 

BFH: Teilabzugsverbot für Finanzierungskosten der Beteiligung an einer 

späteren Organgesellschaft 

Der BFH hat durch Urteil vom 25.07.2019 (IV R 61/16) entschieden, dass 

Schuldzinsen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an einer Kapital-

gesellschaft dem Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG unterliegen, soweit 

während des Bestehens einer Organschaft noch vororganschaftliche Gewinnaus-

schüttungen erfolgen. 

Im Urteilsfall waren die Kläger Aktionäre der Y-AG. Ihre Anteile an der Y-AG hiel-

ten die Kläger im Sonderbetriebsvermögen der X-KG. Den Erwerb der Aktien hat-

ten die Kläger zum Teil fremdfinanziert. Seit dem Jahr 2002 (Streitjahr) bestand 

zwischen der Y-AG als Organgesellschaft und der X-KG eine ertragsteuerliche 

Organschaft. Am 15.11.2002 beschloss die AG eine offene Gewinnausschüttung 

für das Wirtschaftsjahr 2001. Die auf die Kläger entfallenden Dividendenerträge 

wurden bei der KG als Sonderbetriebseinnahmen erfasst. Die Zinsenaufwendun-

gen für die Finanzierung der Aktienerwerbe wurden in voller Höhe als Sonderbe-

triebsausgaben geltend gemacht. 

Im Rahmen von geänderten Bescheiden nach einer Außenprüfung unterwarf das 

Finanzamt die Finanzierungskosten zum Teil dem Abzugsverbot des § 3c 

Abs. 2 EStG (damaliges Halbeinkünfteverfahren). Als Aufteilungsmaßstab wurde 
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dabei das Verhältnis zwischen den Einnahmen aus Dividenden und der Höhe des 

der KG zuzurechnenden Organschaftseinkommens im Streitjahr zugrunde gelegt. 

Der hiergegen erhobene Einspruch und die Klage vor dem Finanzgericht blieben 

ohne Erfolg. 

Der BFH bestätigte die Vorinstanz. Das Finanzamt habe zutreffend die Schuld-

zinsen für die für den Erwerb der Aktien aufgenommene Darlehen teilweise dem 

Abzugsverbot des § 3c Abs. 2 S. 1 EStG unterworfen. Zwischen den Einnahmen 

und den Ausgaben müsse kein rechtlicher Zusammenhang bestehen – ein mit-

telbarer wirtschaftlicher Zusammenhang genüge. Mangels einer Gefahr für eine 

Doppelbegünstigung greife hier das Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 S. 1 EStG 

nur insoweit nicht ein, als die Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang 

mit dem voll steuerpflichtigen Einkommen aus der Organschaftszurechnung ste-

hen. 

Der BFH räumte dem Organschaftsverhältnis auch keinen Vorrang ein. Denn in 

Bezug auf vororganschaftliche Gewinne bleiben die Aktien trotz zwischenzeitlich 

bestehendem Organschaftsverhältnis die Quelle von dem Halbeinkünfteverfahren 

unterliegenden Einkünften. 

 

BFH: Anwendung von § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG im Feststellungsverfah-

ren – "Netto-/Bruttofeststellung"  

Der IV. Senat des BFH hat mit Urteil vom 25.07.2019 (IV R 47/16) entschieden, 

dass bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrund-

lagen nach § 180 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a AO über die Anwendung von § 3 

Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG zwingend bereits im Feststellungsver-

fahren (und nicht erst im Veranlagungsverfahren) zu entscheiden ist. Diese Frage 

war bisher höchstrichterlich nicht abschließend geklärt und wird im Fachschrift-

tum unterschiedlich beantwortet. 

Grundsätzlich vorzugswürdig sei dabei nach der Entscheidung des BFH die Net-

tomethode. Aber auch gegen die Feststellung der Einkünfte „vor“ Anwendung 

dieser Vorschriften (sog. Bruttomethode) bestünden keine Bedenken. Bei An-

wendung der Bruttomethode müsse jedoch für einen verständigen Empfänger 

aus dem Feststellungsbescheid zweifelsfrei erkennbar sein, dass im Rahmen der 

Veranlagung des Feststellungsbeteiligten noch ein zusätzlicher Rechenschritt 

notwendig ist. 

 

FG Nürnberg: Anhängiges Klageverfahren zu Vorauszahlungen des Solida-

ritätszuschlags für den Veranlagungszeitraum 2020 

In TAX WEEKLY # 31/2019 berichteten wir über den Regierungsentwurf eines 

Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 ab dem Veranla-

gungsjahr 2021.  

Umstritten ist aber, ob der Solidaritätszuschlag auch bereits im Veranlagungsjahr 

2020 nicht mehr erhoben werden darf, weil dies möglicherweise verfassungswid-

rig wäre. Die Politik hatte die Ergänzungsabgabe stets mit den Aufbauhilfen für 
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die neuen Bundesländer verbunden, die 2019 enden. Deshalb könnte ab Januar 

2020 die Rechtfertigung für den Solidaritätszuschlag entfallen.  

In einem beim FG Nürnberg anhängigen Musterverfahren klagt ein Ehepaar aus 

Bayern, das sich gegen seinen Soli-Vorauszahlungsbescheid 2020 wendet. Laut 

Klageschrift könne die Erhebung des Solidaritätszuschlags bereits ab dem Ver-

anlagungsjahr 2020 nicht mehr auf eine verfassungsgemäße Grundlage gestützt 

werden. Sollte das FG Nürnberg diese Auffassung der Kläger teilen und entspre-

chend entscheiden wollen, käme es vorgelagert zu einer Vorlage zum Bundes-

verfassungsgericht. Denn nur das Bundesverfassungsgericht kann das Solidari-

tätszuschlagsgesetz für verfassungswidrig erklären. Durch das Vorgehen bereits 

gegen den Soli-Vorauszahlungsbescheid 2020 hofft man, eine solche Befassung 

des Bundesverfassungsgerichts zu beschleunigen.  

Ab dem Veranlagungsjahr 2021 bleibt diese Rechtsfrage für diejenigen Steuer-

pflichtigen relevant, die durch das geplante Gesetz zur Rückführung des Solidari-

tätszuschlags 1995 nicht vollständig vom Solidaritätszuschlag entlastet werden. 
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Alle am 04.10.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 47/16 25.07.2019 
Anwendung von § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG im Feststellungsverfahren - "Net-
to-/Bruttofeststellung" - Endgültige Einnahmelosigkeit einer Kapitalbeteiligung 

IV R 61/16 25.07.2019 
Teilabzugsverbot für Finanzierungskosten der Beteiligung an einer späteren 
Organgesellschaft bei vororganschaftlicher Gewinnausschüttung 

V R 9/19 (V R 
29/15) 

17.07.2019 Anzahlung auf ein Blockheizkraftwerk 

VIII R 43/15 26.06.2019 

Ermittlung des Gewinns gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG eines Be-
triebs gewerblicher Art bei Beteiligung der Trägerkörperschaft an einer Mitun-
ternehmerschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 61/19 vom 4.10.2019 

VIII R 22/16 30.07.2019 
Feststellung von AfA- und AfS-Beträgen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
g InvStG 2004 

XI R 47/17 10.07.2019 Abfindungsklausel und Eindeutigkeitsgebot 

XI R 48/17 23.07.2019 Abfindungsklausel und Eindeutigkeitsgebot 

 

Alle am 04.10.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 43/16 09.05.2019 Keine nachträglichen Anschaffungskosten bei unentgeltlicher Hofübergabe 

VI R 8/17 08.05.2019 Unterhaltung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 

XI B 71/18 12.06.2019 
Dauer der Ablaufhemmung; "Stattfinden" der Schlussbesprechung i.S. des § 
171 Abs. 4 Satz 3 AO 

IX E 3/19 08.08.2019 Erinnerung gegen den Kostenansatz 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42305&pos=0&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42308&pos=1&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42311&pos=2&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42311&pos=2&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42314&pos=3&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42299&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42317&pos=4&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42320&pos=5&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42323&pos=6&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42326&pos=7&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42329&pos=8&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42332&pos=9&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42335&pos=10&anz=59
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 43/17 10.04.2019 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Mehraktige 
Ausbildung im Kindergeldrecht 

III R 3/18 22.05.2019 Mehraktige Ausbildung im Kindergeldrecht 

VIII B 99/18 02.07.2019 
Revisionszulassung wegen eines vermeintlich schwerwiegenden Rechtsan-
wendungsfehlers bei kumulativer Begründung des FG 

 

Alle bis zum 04.10.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

2019/0080604 01.10.2019 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019 

III C 3 -S 
7344/19/ 
10001 :001 
 

30.09.2019 
Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszah-

lungsverfahren für das Kalenderjahr 2020 

 
IV C 6 -S 
2142/19/ 
10001 :010 
 

27.09.2019 
Standardisierte Einnahmenüberschussrechnung nach § 60 Absatz 4 EStDV; 

Anlage EÜR 2019 

 
V A 3 -S 
0062/19/ 
10009 :001 
 

27.09.2019 Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

IV C 5 - S 
2439/19/1000
2 

23.09.2019 

Bekanntmachung der Vordruckmuster für Anzeigen nach § 8 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 3 VermBDV (VermB 12) und nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 

VermBDV (VermB 13), der Datensatzbeschreibung für die Zuleitung durch Da-

tenfernübertragung sowie der Verfahrensbeschreibung für die Auszahlung der 

Arbeitnehmer-Sparzulage 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42338&pos=11&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42341&pos=12&anz=59
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=42344&pos=13&anz=59
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-10-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-30-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-30-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-09-30-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-27-Anlage-EUER-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-27-Anlage-EUER-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-09-27-Anlage-EUER-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-09-27-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-09-27-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-09-27-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-23-Vordruckmuster-VermBDV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-23-Vordruckmuster-VermBDV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2019-09-23-Vordruckmuster-VermBDV.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gegenäußerung der Bundesregierung 


 


zur Stellungnahme des Bundesrates vom 20. September 2019 


zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 


(Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) 


 


- BR-Drucksache 354/19 (Beschluss) - 


 


 


Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates vom 


20. September 2019 zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- 


und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) wie folgt: 


 


Zu Ziffer 1 Zum Gesetzentwurf allgemein 


Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrats zur Kenntnis. Die 


Bundesregierung geht wie der Bundesrat davon aus, dass das Gesetzespaket zur 


Grundsteuerreform vom Deutschen Bundestag zügig beschlossen wird. 


Zu Ziffer 2 Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, Nummer 5 (Inhaltsübersicht, 


Siebenter Abschnitt -neu-, § 221, § 266 Absatz 1, 2, 3 BewG) 


Artikel 6 (Artikel 97 § 8 Absatz 5 (EG AO) 


Artikel 18 Absatz 2 (Inkrafttreten) 


Anlage 39 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem aktuellen Kenntnisstand eine automations-


gestützte Erklärungsannahme frühestens ab dem 1. Januar 2022 möglich ist.  


Zu Ziffer 3 Artikel 1 Nummer 2 (§ 221 Absatz 1 BewG) 


Artikel 2 Nummer 6 und 6a -neu- (§ 22 Absatz 1 BewG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Zu a) Die Wertfortschreibungsgrenzen in Höhe von 15.000 Euro im neuen Recht 


berücksichtigen, dass eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse stets in vollem 


Umfang geprüft werden muss. Sie nehmen den Gedanken der Kleinbetragsverordnung 


auf, orientieren sich an einem verwaltungseffizienten Handeln und berücksichtigen, dass 


die Bescheiderteilung automationsgestützt erfolgt.  







Zu b) Eine Verfünffachung der Mindestgrenze für Wertfortschreibungen nach oben im 


geltenden Recht verschärft die vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten 


Wertverzerrungen erheblich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Fortgeltungsanordnung 


der beanstandeten Regelungen, einschließlich des § 22 BewG, unter Zugrundelegung der 


bisherigen Wertfortschreibungsgrenzen nach Verkündung einer Neuregelung bis zum 


31. Dezember 2019 erlassen. Da zudem jede Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, wie 


beispielsweise bei einem Neubau, stets in vollem Umfang zu prüfen ist, dürfte sich der 


Verwaltungsaufwand nach Ansicht der Bundesregierung nicht erheblich verringern. 


Zu Ziffer 4 Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 4 Satz 4 BewG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 5 Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 6 Satz 3 BewG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Zu Ziffer 6 bis 13  


Zu den nachfolgenden Vorschlägen des Bundesrats zur Bewertung des Grundvermögens 


macht die Bundesregierung folgende Vorbemerkungen: 


Unter Beachtung der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, den Belastungsgrund der 


Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht 


abzubilden, wurde die Bewertung des Grundvermögens in Anlehnung an die anerkannten 


Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung normiert.  


Im Interesse der Praktikabilität der Bewertungsverfahren in einem Massenverfahren und 


einer Minimierung des Erfüllungsaufwandes wurden - teilweise im Kompromisswege - 


bereits einige Typisierungen in den Regierungsentwurf aufgenommen. Zur Bewertung 


der Wohngrundstücke im Ertragswertverfahren wird insbesondere anstelle der Erfassung 


der tatsächlich vereinbarten Mieten und der üblichen Mieten an die aus statistischen Grund-


lagen abgeleiteten durchschnittlichen Nettokaltmieten angeknüpft. Auf eine weitere Aus-


differenzierung der durchschnittlichen Nettokaltmieten in größeren Städten anhand der 


Bodenrichtwerte wurde verzichtet. Gemischt genutzte Grundstücke und Nichtwohngrund-


stücke werden ausschließlich in einem vereinfachten Sachwertverfahren bewertet.  


Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 10. April 2018 eine realitäts- 


und relationsgerechte Bewertung des Grundvermögens gefordert, aber dem Gesetzgeber 


auch Raum zur Typisierung zugestanden. Es gilt eine den verfassungsrechtlichen Vorgaben 


entsprechende Reform umzusetzen. 


  







Zu Ziffer 6 Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 BewG) 


Die Bundesregierung lehnt die Bitte um Prüfung ab. 


Die Formulierung ist der in der Praxis bewährten geltenden Regelung für die 


Grundbesitzbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie 


der Grunderwerbsteuer nachgebildet.  


Ein Ausnahmefall wird in § 247 Abs. 3 BewG geregelt. 


Zu Ziffer 7 Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 2 -neu-) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Der Bodenrichtwert ist gemäß § 196 BauGB der durchschnittliche Lagewert des Bodens 


für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines begrenzten Gebiets (Bodenrichtwert-


zone), die nach den Grundstücksmerkmalen weitgehend übereinstimmen und für die im 


Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den 


Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücks-


merkmalen (Bodenrichtwertgrundstück). Eine klarstellende Regelung, dass der Boden-


richtwert der Bodenrichtwertzone bzw. des Richtwertgrundstücks in der Bodenrichtwert- 


zone maßgebend ist, ist insoweit entbehrlich.  


Die Negierung der von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte vorgegebenen 


Differenzierungen beeinträchtigt die realitäts- und relationsgerechte Bewertung der 


Grundstücke und wird in einigen Fällen zu Bewertungsergebnissen über den gemeinen 


Wert hinausführen. Bei deckungsgleich überlagernden Bodenrichtwertzonen ist ins- 


besondere die Art der Nutzung sachgerecht zu berücksichtigen. 


Zu Ziffer 8 Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 3 -neu- BewG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Auf Ziffer 7 wird verwiesen. 


Zu Ziffer 9 Artikel 1 Nummer 2 (§ 249 Absatz 10 Satz 4 BewG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 10 Artikel 1 Nummer 2 (§ 251 Satz 2 BewG)  


Anlage 36  


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Der Vorschlag schränkt die realitäts- und relationsgerechte Bewertung ein. 


Abweichungen zwischen der Grundstücksgröße des zu bewertenden Grundstücks und des 


Bodenrichtwertgrundstücks sind bei Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken regelmäßig 


wertrelevant. Auf Ziffer 7 wird ergänzend hingewiesen. 







Da die Umrechnungskoeffizienten pauschalierend in der Anlage 36 des Gesetzes vorgegeben 


werden, ist der Verwaltungs- und Bürokratieaufwand gering.  


Bei größeren Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken wird die Nichtberücksichtigung der 


Umrechnungskoeffizienten häufig zu Überbewertungen führen.  


Zu Ziffer 11 Artikel 1 Nummer 2  (§ 253 Absatz 2 Satz 4 und 6, 


§ 259 Absatz 4 Satz 3 und 5 BewG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 12 Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 254 Absatz 1 Satz 1 BewG) 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 


Zu Ziffer 13 Artikel 1 Nummer 2 (§ 257 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 BewG) 


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Der Vorschlag schränkt die realitäts- und relationsgerechte Bewertung ein. 


Der Bodenwert von selbstständig nutzbaren Teilflächen ist im Rahmen des vereinfachten 


Ertragswertverfahrens gesondert zu berücksichtigen. Insbesondere ist diese Teilfläche nicht 


in die Abzinsung des Bodenwerts über die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Gebäudes 


einzubeziehen.  


Da diese Fallgestaltungen nur in einer geringen Anzahl auftreten, ist der entstehende 


Verwaltungs- und Bürokratieaufwand vertretbar. In der Praxis werden derartige Teil- 


flächen häufig bereits als gesonderte wirtschaftliche Einheit im Sinne des § 2 BewG 


erfasst und bewertet. 


Zu Ziffer 14 Artikel 2 Nummer 6 (§ 51a BewG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 15 Artikel 3 Nummer 6 (§ 15 Absatz 2 Nummer 1 GrStG) 


Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 


Zu Ziffer 16 Artikel 3 Nummer 13 (§ 33 Absatz 2 Satz 2 GrStG) 


Die Bundesregierung wird der Bitte um Prüfung nachkommen. 


Nach Auffassung der Bundesregierung schließt der Gesetzeswortlaut einen Erlass gemäß 


§ 33 Absatz 2 Satz 2 Grundsteuergesetz aus, wenn die dem Erlassjahr zuzuordnenden Ein-


künfte einen Gewinn ausweisen. Der Begriff „Gewinn“ schließt den Begriff „Verlust“ wort-


lautgetreu eindeutig aus, da ansonsten der Begriff „Einkünfte“ der Gesetzesformulierung 


hätte zu Grunde gelegt werden müssen. 







Zu Ziffer 17 Artikel 14 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Die Bundesregierung lehnt die Bitte um Prüfung ab. 


Das Gesetz über Steuerstatistiken (StStatG) ordnet zu bestimmten Zeitpunkten eine 


amtliche Statistik im Bereich Steuern an und regelt die Erhebung der Daten. Die nach 


einer rechtmäßigen Fassung des StStatG erhobenen Daten bleiben jedoch zu jeder Zeit 


auswertbar. Insofern besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 


Zu Ziffer 18 Zum Gesetzentwurf insgesamt  


Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 


Die Verwaltungshoheit hinsichtlich der Grundsteuer obliegt ausschließlich den Ländern und 


Gemeinden. Gemäß Artikel 104a Absatz 5 des Grundgesetzes haben Bund und Länder die 


bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben zu tragen. 


Die Bundesregierung wird sich für die Schaffung eines Gesprächsformats einsetzten, um 


die mit der Reform der Grundsteuer verbundenen verwaltungspraktischen und IT-mäßigen 


Aufgaben angemessen zu erörtern. 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) 


Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur 


Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts vorgelegt hat. Die Grundsteuer 


zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der kommunalen Haushalte. Der 


Bundesrat geht davon aus, dass das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform vom 


Deutschen Bundestag zügig beschlossen wird. Damit haben die Städte und 


Gemeinden in Deutschland die Gewähr, dass sie gemäß der vom 


Bundesverfassungsgericht gewährten Übergangsfrist auch ab 1. Januar 2020 die 


Grundsteuer erheben können.
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2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, Nummer 5 (Inhaltsübersicht, 


Siebenter Abschnitt -neu-, § 221, § 266 Absatz 1, 2, 3 BewG) 


Artikel 6 (Artikel 97 § 8 Absatz 5 (EG AO) 


Artikel 18 Absatz 2 (Inkrafttreten) 


Anlage 39


a) Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


aa) In Nummer 1 Buchstabe a ist die Angabe “Siebenter Abschnitt 


Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022“ 


durch die Angabe „Siebenter Abschnitt Bewertung des Grundbesitzes 


für die Grundsteuer ab 1. Januar 2021“ zu ersetzen.


bb) Nummer 2 ist wie folgt zu ändern: 


aaa) Die Angabe „Siebenter Abschnitt Bewertung des Grundbesitzes 


für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022“ ist durch die Angabe 


„Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 


1. Januar 2021“ zu ersetzen.


bbb) In § 221 Absatz 1 ist die Angabe „sieben Jahre“ durch die 


Angabe „acht Jahre“ zu ersetzen.


cc) In Nummer 5 sind in § 266 Absatz 1, 2 und 3 jeweils die Angaben  


„1. Januar 2022“ durch die Angabe „1. Januar 2021“ zu ersetzen.


b) In Artikel 6 ist in Artikel 97 § 8 Absatz 5 die Angabe „1. Januar 2022“ 


durch die Angabe „1. Januar 2021“ zu ersetzen. 


c) In Artikel 18 ist in Absatz 2 die Angabe „1. Januar 2022“ durch die Angabe 


„1. Januar 2021“ zu ersetzen. 


d) In der Anlage 39 ist die Angabe „Stand 1. Januar 2022“ durch die Angabe 


„Stand 1. Januar 2021“ zu ersetzen.
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Begründung: 


Nach den Ende November 2018 vorgestellten Eckpunkten des Bundes-
finanzministeriums zur Grundsteuerreform war eine Neubewertung der 
Grundstücke zum Stichtag 1. Januar 2020 vorgesehen. Der Gesetzentwurf sieht 
abweichend hiervon den Stichtag 1. Januar 2022 vor. 


Nach Ansicht des Bundesrates beeinträchtigt die zeitliche Verschiebung des 
Hauptfeststellungszeitpunktes um zwei Jahre die administrative Umsetzung der 
Neuregelung durch die Finanzverwaltungen der Länder und durch die 
Kommunen in erheblicher Weise. 


Als besonderes Risiko hierbei sieht der Bundesrat, dass die Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 1.1.2022 den Grundstückseigentümern beim geplanten Beginn 
der Erklärungsannahme ab Mitte 2022 (nach den Planungen der Bereiche IT 
und Organisation) möglicherweise noch nicht flächendeckend zur Verfügung 
stehen könnten. Erklärungen würden dann später abgegeben und somit die 
Zeitspanne für die Bearbeitung der Wertfeststellungen in den Finanzämtern 
verkürzt. Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Risikos wäre es, den bisher 
vorgesehenen Zeitpunkt für den Abschluss der Bewertungsarbeiten in den 
Finanzämtern um ein halbes Jahr auf den 30. Juni 2024 zu verschieben. Dies 
würde jedoch zu Lasten der Städte und Gemeinden die Zeitspanne für das 
Einjustieren der ab 2025 anzuwendenden Grundsteuerhebesätze verkürzen. 
Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände ist ein Jahr Vorlauf zwingend 
erforderlich, um auf Basis der neuen Grundsteuermessbescheide die 
Grundsteuerbescheide umzusetzen und etwaige Hebesatzanpassungen zur 
Wahrung der Aufkommensneutralität vorzunehmen. 


Eine Festlegung des Hauptfeststellungszeitpunktes auf den 1. Januar 2021 
vermeidet diese Risiken, weil die maßgeblichen Bodenrichtwerte bei Beginn 
der Erklärungsannahme ab 2022 vorliegen. 


Bodenrichtwerte sind von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte, 
soweit die Länder keine häufigere Ermittlung vorgeschrieben haben, 
mindestens zum 31. Dezember eines jeden zweiten Kalenderjahres 
flächendeckend zu ermitteln (§ 196 Absatz 1 BauGB). 


Der in § 221 Absatz 1 vorgesehene 7-Jahres-Turnus lässt dies unberücksichtigt, 
so dass die Gutachterausschüsse, soweit die Bodenrichtwerte nach Landesrecht 
nicht jährlich ermittelt werden, häufiger zu einem Hauptfeststellungszeitpunkt 
(Zwischen-)Bodenrichtwerte ermitteln müssten. Dies ist für viele 
Gutachterausschüsse mit erheblichem Mehraufwand - insbesondere in 
personeller Ausrichtung - verbunden.
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Auch wenn für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes 
Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zum 
jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungszeitpunkt 
zu ermitteln sind (§ 196 Absatz 1 Satz 6 BauGB), sollten bereits im Rahmen 
der Gesetzgebung Möglichkeiten gesucht und Regelungen getroffen werden, 
die den sich abzeichnenden Mehraufwand für die Gutachterausschüsse 
reduzieren können. 


Daher sollten die weiteren Hauptfeststellungen in einem 8-Jahres-Turnus 
erfolgen. 


In der Folge wird die Bundesregierung gebeten, die Beträge in der Anlage 39 
für einen Stand zum 1. Januar 2021 auszuweisen und zu prüfen, ob in Artikel 2 
Nummer 6 die Steuermesszahl für Wohngrundstücke entsprechend anzupassen 
ist.


3. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 222 Absatz 1 BewG) 


Artikel 2 Nummer 6 und 6a -neu- (§ 22 Absatz 1 BewG) 


a) In Artikel 1 Nummer 2 sind in § 222 Absatz 1 die Wörter „oder unten“ 


durch die Wörter „um mehr als 50 000 Euro oder nach unten“ zu ersetzen. 


b) In Artikel 2 ist in Nummer 6 die Angabe „§§ 21 bis 29“ durch die Angabe 


„§§ 21, 23 bis 29“ zu ersetzen und nach Nummer 6 folgende Nummer 6a 


einzufügen: 


„6a. In § 22 Absatz 1 wird die Angabe “mindestens aber um 5 000 


Deutsche Mark“ durch die Angabe „für Feststellungszeitpunkte vor 


dem 1. Januar 2020 mindestens aber um 5 000 Deutsche Mark, für 


Feststellungszeitpunkte ab dem 1. Januar 2020 und vor dem 


1. Januar 2025 mindestens aber um 25 000 Deutsche Mark“ 


ersetzt.“


Begründung: 


Der Bundesrat spricht sich für höhere Wertfortschreibungsgrenzen bei 
Wertabweichungen nach oben im geltenden und im neuen Recht aus, um in der 
Übergangsphase die parallele Administration zweier Rechtslagen zu 
erleichtern. Höhere Wertfortschreibungsgrenzen reduzieren die Zahl der Fälle, 
in denen die Einheitswerte bzw. die Grundsteuerwerte nach werterhöhenden 
Veränderungen fortgeschrieben werden müssen und in der Folge die 
Steuermessbescheide und die Grundsteuerbescheide anzupassen sind.
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Der Bundesrat schlägt vor, bei der relativen Grenze für Wertfortschreibungen 
nach oben im geltenden Recht für Feststellungen ab dem 1. Januar 2020 und 
vor dem 1. Januar 2025 den Betrag von derzeit 5 000 Deutsche Mark zu 
verfünffachen und die im neuen Recht vorgesehene absolute Grenze für 
Wertfortschreibungen nach oben auf 50.000 Euro festzulegen. Im geltenden 
Recht beträgt derzeit die absolute Grenze bei Abweichungen nach oben 
umgerechnet 51.129 Euro. Die absolute Grenze im neuen Recht sollte nicht 
wesentlich hinter dieser Größenordnung zurückbleiben, denn die 
Grundsteuerwerte werden ein Vielfaches der Einheitswerte betragen.


4. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 4 Satz 4 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 § 229 ist Absatz 4 Satz 4 wie folgt zu fassen: 


„Bis eine informationstechnische Verknüpfung zwischen den Datenbanken des 


Grundbuchamtes und der Finanzbehörde herbeigeführt ist, sollen die Angaben 


nach Satz 1 bis 3 auch im Liegenschaftskataster gespeichert und der 


Finanzbehörde über die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige 


Behörde oder über eine sonstige Behörde, die das amtliche Verzeichnis der 


Grundstücke (§ 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung) führt, zugeleitet werden.“


Begründung: 


§ 229 BewG-E orientiert sich an der bisherigen Verwaltungspraxis, 
berücksichtigt jedoch nicht, dass diese dem Datenschutz nicht gerecht wird und 
nicht dem Stand der Technik entspricht. 


In der Praxis werden Informationen des Grundbuchs über die 
Katasterverwaltung der Finanzverwaltung zugeleitet. Perspektivisch muss eine 
direkte Kommunikation zwischen Grundbuch und Finanzverwaltung aufgebaut 
werden. Daten des Grundbuchs sind in der Regel personenbezogene oder 
personenbeziehbare Daten, die im Liegenschaftskataster nur insoweit geführt 
und gespeichert werden, wie dies für die Katasterverwaltung erforderlich ist. 
Ein Bedarf der Finanzverwaltung an Daten der Grundbuchverwaltung ist kein 
Rechtsgrund für die Katasterverwaltung, über ihren eigenen Bedarf hinaus 
Daten im Liegenschaftskataster zu speichern. Ohne eine Speicherung von 
Daten ist deren Weiterleitung aus dem Liegenschaftskataster nicht möglich.
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5. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 229 Absatz 6 Satz 3 BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit 


es in § 229 Absatz 6 Satz 3 BewG-E für die Festlegung der Einzelheiten und 


des Beginns der elektronischen Übermittlung der grundsteuerrelevanten Daten 


auch des Einvernehmens der obersten Justizbehörden der Länder bedarf. 


Begründung 


Nach § 229 Absatz 6 Satz 1 BewG-E übermitteln die nach den Absätzen 3 und 
4 mitteilungspflichtigen Stellen, darunter die Grundbuchämter (Absatz 4), 
Mitteilungen über bestimmte grundsteuerrelevante Umstände nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle. Nicht 
alle Länder verfügen bereits über die für die Datenübermittlung erforderliche 
Schnittstelle. Die Ausrüstung der Grundbuchämter mit der für die 
Datenerfassung und -verarbeitung erforderlichen IT-Infrastruktur (wie etwa der 
genannten Schnittstelle) fällt in die Zuständigkeit der Justizverwaltungen der 
Länder. Die Entscheidung über die Einzelheiten und den Beginn der 
elektronischen Datenübermittlung sollte daher nicht ohne das Einvernehmen 
der obersten Justizbehörden der Länder getroffen werden.


6. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit 


die Angabe „regelmäßig“ präziser umschrieben werden kann beziehungsweise 


die Fälle benannt werden können, bei denen die Regel nicht greift.


Begründung: 


In der Rechtssprache ist aus den Formulierungen „regelmäßig“ oder „in der 
Regel“ zu schließen, dass es Ausnahmen gibt. Für den Rechtsanwender muss 
sich aber zumindest ansatzweise ergeben, wann ein solcher Regelfall nicht 
vorliegt.
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7. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 2 -neu- BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 247 Absatz 1 folgender Satz 2 anzufügen: 


„Maßgebend ist der Bodenrichtwert der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu 


bewertende Grundstück befindet.“


Begründung:


Der vom Gutachterausschuss ermittelte Bodenrichtwert sollte ohne weitere 
Korrekturen übernommen werden. Der Gesetztext ist hier nicht eindeutig und 
sollte die schlichte Übernahme der Bodenrichtwerte deutlicher herausstellen. 


8. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 247 Absatz 1 Satz 3 -neu- BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 247 Absatz 1 folgender Satz 3 anzufügen: 


„Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der 


Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet 


(Zonenwert).“


Begründung: 


Die Anfügung des Satzes 3 in Absatz 1 stellt klar, dass mit dem in Satz 1 
genannten Bodenrichtwert (§ 196 des BauGB) der Wert gemeint ist, den der 
zuständige Gutachterausschuss für die betreffende Bodenrichtwertzone 
ausweist (sog. „Zonenwert“). 


Nach § 196 Absatz 1 BauGB ist der Bodenrichtwert der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit 
weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine 
Wertverhältnisse vorliegen. Eventuelle Abweichungen des zu bewertenden 
Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück hinsichtlich seiner Grund-
stücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des 
beitrags- und abgabenrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der 
baulichen Nutzung) sind für die Ermittlung des Grundsteuerwertes nicht zu 
berücksichtigen.
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9. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 249 Absatz 10 Satz 4 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 249 Absatz 10 Satz 4 die Angabe „20“ durch die 


Angabe „23“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Der Bundesrat spricht sich dafür aus, im Interesse einer 
Rechtsvereinheitlichung die für das Vorliegen einer Wohnung maßgebende 
Mindestgröße entsprechend der Regelung in § 181 Absatz 9 Satz 4 auf 23 
Quadratmeter festzulegen.  


10. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 251 Satz 2 BewG) 


Anlage 36 


a) In Artikel 1 Nummer 2 ist § 251 Satz 2 zu streichen. 


b) Anlage 36 ist zu streichen.  


Folgeänderungen: 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 Buchstabe c ist die Angabe “Anlage 36“ zu streichen: 


b) In Nummer 2 ist die Angabe „§ 257 Absatz 1 Satz 2“ zu streichen.


Begründung: 


Nach Ansicht des Bundesrates sollen bei den Bodenrichtwerten die 
sogenannten „Zonen-Werte“ gelten. Eine Anpassung des ausgewiesenen 
„Zonen-Wertes“ an individuelle, von den Eigenschaften der Richtwert-
Referenzgrundstücke abweichende Merkmale des zu bewertenden Grundstücks 
soll nicht erfolgen. 


Solche Anpassungen sind in der gutachtlichen Immobilienwertermittlung zum 
Beispiel bei Abweichungen hinsichtlich des Erschließungszustands, der Art 
und des Maßes der baulichen Nutzung, des beitrags- und abgabenrechtlichen 
Zustands oder der Grundstücksgröße vorzunehmen. 
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Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Umrechnungskoeffizienten für Ein-
und Zweifamilienhäuser in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wird nur 
einer dieser Umstände für Anpassungen bei der Grundstücksbewertung für 
Zwecke der Grundsteuer typisierend berücksichtigt. Dies führt zu einem 
ungleichen Ausmaß an Typisierung zwischen Ein-/Zweifamilienhäusern und 
anderen Grundstücksarten. 


Der Bundesrat spricht sich für den Verzicht auf die Berücksichtigung der 
Umrechnungskoeffizienten aus.


11. Zu Artikel 1 Nummer 2  (§ 253 Absatz 2 Satz 4 und 6, 


 § 259 Absatz 4 Satz 3 und 5 BewG)


Artikel 1 Nummer 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) In § 253 Absatz 2 sind die Sätze 4 und 6 zu streichen. 


b) In § 259 Absatz 4 sind die Sätze 3 und 5 zu streichen.


Begründung: 


Bei der Bewertung bebauter Grundstücke spielt das jeweilige Gebäudealter 
eine Rolle. Im vereinfachten Ertragswertverfahren richtet sich u. a. hiernach 
der Vervielfältiger für die Kapitalisierung des Reinertrags und für die 
Bodenwertabzinsung. Beim vereinfachten Sachwertverfahren bestimmen sich 
hiernach die Alterswertminderung und die Höhe der Normalherstellungskosten. 


Bei der Bestimmung des Gebäudealters sollen nach dem Gesetzentwurf auch 
Veränderungen berücksichtigt werden, die die wirtschaftliche 
Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes wesentlich verlängert haben (z. B. Kern-
sanierungen). Entsprechendes gilt für bestehende Abbruchverpflichtungen, 
welche die Nutzungsdauer verkürzen. 


Der Bundesrat hält die Berücksichtigung solcher das Gebäudealter 
verlängernder oder verkürzender Umstände für einen nicht zu rechtfertigenden 
bürokratischen und administrativen Aufwand. Betroffene Eigentümer müssten 
in den Feststellungserklärungen entsprechende Zusatzangaben machen, zum 
Beispiel zum Umfang erfolgter Sanierungen, um zu beurteilen, ob hierdurch 
eine Verlängerung der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer eingetreten ist. 


Auch in Anbetracht der vermutlich sehr geringen Anzahl von Fällen, in denen 
diese Berücksichtigung steuerrelevant wäre, ist eine solche Verkomplizierung 
des Bewertungsverfahrens abzulehnen.  
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12. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 254 Absatz 1 Satz 1 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist in § 254 Absatz 1 Satz 1 vor dem Wort „Rohertrag“ 


das Wort „jährliche“ einzufügen.


Begründung:


Der jährliche Rohertrag des Grundstücks ergibt sich aus den in der Anlage 39 
nach Land, Gebäudeart, Wohnungsgröße und Baujahr des Gebäudes 
angegebenen monatlichen Nettokaltmieten je Quadratmeter Wohnfläche 
einschließlich der in Abhängigkeit der Mietniveaustufen festgelegten Zu- und 
Abschläge. 


Der beim Ertragswertverfahren maßgebende Rohertrag des Grundstücks ergibt 
sich nach § 254 BewG aus „monatlichen“ Nettokaltmieten, obwohl die 
Gesetzeskonzeption einschließlich der Vervielfältiger von Jahreswerten 
ausgeht. Dabei handelt es sich um ein redaktionelles Versehen, das beseitigt 
werden muss.


13. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 257 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 BewG) 


In Artikel 1 Nummer 2 ist § 257 wie folgt zu ändern: 


a) In Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „mit Ausnahme des Werts von 


selbständig nutzbaren Teilflächen nach Absatz 3“ zu streichen. 


b) Absatz 3 ist zu streichen. 


Begründung: 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Abgrenzung und gesonderte Behandlung 
von selbständig nutzbaren Teilflächen eines Grundstücks führt bei der 
Bewertung der betreffenden Grundstücke zu erheblichen Schwierigkeiten und 
Streitpotenzial. 


Dies schon deshalb, weil weder der Gesetzestext noch die Gesetzesbegründung 
die Kriterien für die Annahme einer selbständig nutzbaren oder verwertbaren 
Teilfläche eines Grundstücks nennen. Die Regelung ist für die Rechtsanwender 
zu unbestimmt. 







- 11 - Drucksache 354/19 (Beschluss)


Sie ist aber auch vor dem Hintergrund entbehrlich, als die 
Mindestwertregelung nach § 251 gewährleistet, dass bei bebauten 
Grundstücken der Wert des Grund und Bodens abzüglich der 
Freilegungskosten nicht unterschritten wird. Es bedarf keiner zusätzlichen, 
schwer handhabbaren mindestwertähnlichen Regelung für Teilflächen im 
vereinfachten Ertragswertverfahren.


14. Zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 51a BewG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass 


die Regelungen des § 51a des Bewertungsgesetzes Gültigkeit behalten. 


Begründung: 


Der vorliegende Gesetzentwurf sieht in Artikel 2 Nummer 6 u. a. die 
Aufhebung des § 51a des Bewertungsgesetzes (BewG) vor, ohne diese 
Änderung zu begründen. Aus Sicht des Bundesrates ist die Änderung auch 
nicht gewollt.  


Mit dem Wegfall der Regelungen des § 51a BewG dürfen die 
Tierhaltungskooperationen, auch wenn sie den Regelungen des § 51a BewG 
entsprechen, ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr die Umsatzsteuer-
pauschalierung anwenden, werden gewerbesteuerpflichtig und unterliegen der 
Grundsteuer B. Die Regelung ist auf landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe 
begrenzt und erlaubt regionale Zusammenschlüsse lediglich in einem Umkreis 
von max. 40 km (vgl. § 51a Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 3 BewG).


15. Zu Artikel 3 Nummer 6 (§ 15 Absatz 2 Nummer 1 GrStG) 


In Artikel 3 Nummer 6 sind in § 15 Absatz 2 Nummer 1 nach dem Wort 


„Verwaltungsakt“ die Wörter „oder öffentlich-rechtlichen Vertrag“ einzufügen. 


Begründung: 


In Niedersachsen und weiteren Ländern können Förderzusagen sowohl durch 
schriftlichen Verwaltungsakt als auch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt 
werden. Insbesondere in der Mietwohnraumförderung ist es gängige Praxis, 
dass Förderzusagen (ausschließlich) durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt 
werden. 


Dass Förderzusagen sowohl durch Verwaltungsakt als auch durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag erfolgen können, sieht auch § 13 Absatz 3 WoFG 
ausdrücklich vor. Sachliche Gründe, die Steuermesszahl nur dann zu 
ermäßigen, wenn eine Förderzusage nur in Form eines schriftlichen 
Verwaltungsaktes vorliegt, sind nicht ersichtlich.
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16. Zu Artikel 3 Nummer 13 (§ 33 Absatz 2 Satz 2 GrStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Formulierung in § 33 Absatz 2 Satz 2 GrStG-E so zu verstehen ist, dass die 


Höhe des nach § 4 Absatz 1 oder 3 oder § 13a des Einkommensteuergesetzes 


ermittelten Gewinns für den Ausschluss des Erlasses nach Absatz 1 irrelevant 


ist. Dabei ist ferner zu prüfen, ob der Begriff „Gewinn“, der ertragsteuer-


rechtlich auch einen Verlust umfasst, auch grundsteuerrechtlich so zu verstehen 


ist. 


Begründung: 


Die Formulierung „wenn … ein Gewinn … ermittelt wurde“ wird in der 
Rechtsanwendung eine Vielzahl von Fragen aufwerfen. Eine präzisere 
Formulierung sollte geprüft werden.


17. Zu Artikel 14 (Änderung des Gesetzes über Steuerstatistiken) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie 


sichergestellt werden kann, dass die bisher erhobenen Daten zur 


Einheitsbewertung auch nach Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsgesetzes 


für steuerstatistische Zwecke genutzt werden können.


Begründung: 


Nach Artikel 18 Absatz 1 des vorliegenden Änderungsgesetzes treten u. a. die 
Neuregelungen im Gesetz über Steuerstatistiken am Tag nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes in Kraft. 


Dadurch könnte fraglich werden, ob nach Inkrafttreten der Neuregelung 
statistische Auswertungen zu Einheitswerten zulässig sind, weil diese im 
Gesetz über Steuerstatistiken überhaupt nicht mehr erwähnt werden.
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18. Zum Gesetzentwurf insgesamt 


Der Bundesrat fordert den Bund auf, vor dem Hintergrund einer in allen 


Ländern und Kommunen angespannten Personal-, Nachwuchs- und 


Ressourcensituation im Sinne eines Bündnisses für die Steuerverwaltung die 


Länder zeitnah bei der Umsetzung des Grundsteuer-Reformgesetzes finanziell 


zu unterstützen und die bei ihnen und den Kommunen zur Umsetzung der 


Grundsteuerreform zusätzlich anfallenden Kosten auszugleichen. Länder, die 


aufgrund der geplanten Regelung in Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des 


Grundgesetzes von der bundesgesetzlichen Regelung abweichen, sollen 


ebenfalls einen anteiligen Ausgleich erhalten. Dieser darf die Höhe der 


durchschnittlich anfallenden Kosten der bundesgesetzlichen Regelung nicht 


überschreiten.


Begründung: 


Im Entwurf eines Grundsteuer-Reformgesetzes wird von Gesamtpersonal-
kosten von rund 462 Mio. Euro sowie von einem Aufwand für den 
Intendanzbereich in Höhe von rund 76 Mio. Euro ausgegangen. Ferner sollen 
nach einer groben Schätzung die zusätzlichen IT-Kosten im Bereich 
KONSENS bis zum Jahr 2022 circa 44 Mio. Euro betragen. Auch können 
weitere nennenswerte Kosten z. B. im Bereich Gebäude und anderer 
Infrastrukturen nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommen noch nicht 
absehbare Kosten im kommunalen Bereich. 


Da der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sowie der Entwurf eines 
Grundsteuer-Reformgesetzes die Sicherung der Grundsteuer als wichtige 
Einnahmequelle vorsehen und somit eine gute Finanzausstattung der Länder 
und Kommunen auch ein Anliegen des Bundes sein dürfte, sollten Länder und 
Kommunen bei den zu erwartenden Kosten der Grundsteuerreform im Rahmen 
eines Bündnisses für die Steuerverwaltung vollständig entlastet werden. Es ist 
zu erwarten, dass eine zeitgerechte personelle, administrative und IT-
Umsetzung der Grundsteuerreform eine äußerste Anspannung aller Kräfte 
erfordern dürfte, die die Gefahr in sich trägt, dass andere wichtige Projekte in 
der Steuerverwaltung und im Steuervollzug in dieser Umsetzungsphase in den 
Hintergrund treten. Auch um dieses zu vermeiden, sollte mit materieller 
Unterstützung des Bundes ein gemeinsames Bündnis für die Steuerverwaltung 
geknüpft werden, um diese Phase angemessen tragbar zu gestalten.
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Da alle Länder und Kommunen das gleiche finanzielle Unterstützungsinteresse 
haben, soll die Unterstützung durch den Bund auch dann erfolgen, wenn 
Länder vom geplanten Abweichungsrecht für die Grundsteuer Gebrauch 
machen sollten. Der anteilige Ausgleich darf jedoch nicht die Höhe der 
durchschnittlich anfallenden Kosten der bundesgesetzlichen Regelung 
überschreiten. 


Der Bund wird vor diesem Hintergrund aufgefordert, zeitnah die notwenigen 
rechtlichen und haushälterischen Schritte zu prüfen und einzuleiten, um die 
finanzielle Entlastung der Länder und Kommunen zu ermöglichen. Nähere 
Fragen von Ausgestaltung, Umsetzung und Abrechnung der Unterstützung im 
Rahmen eines solchen Bündnisses für die Steuerverwaltung sind in diesem 
Kontext gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
partnerschaftlich zu klären. 
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Teilabzugsverbot für Finanzierungskosten der Beteiligung an einer späteren Organgesellschaft bei vororganschaftlicher
Gewinnausschüttung


Leitsätze


Hängen Schuldzinsen mit dem Erwerb von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft zusammen, mit der in einem späteren
Veranlagungszeitraum ein Organschaftsverhältnis begründet wird, unterliegen die Schuldzinsen insoweit anteilig dem
Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG, als die Kapitalgesellschaft während des Bestehens der Organschaft Gewinne aus
vororganschaftlicher Zeit ausschüttet. Der dem Teilabzugsverbot unterliegende Teil der Schuldzinsen ergibt sich aus dem
Verhältnis der Gewinnausschüttung zu dem in demselben Jahr zugerechneten Organeinkommen.


Tenor


Auf die Revision der Revisionskläger zu 2. und 3. wird das Urteil des Finanzgerichts des Saarlandes vom 01.02.2016 - 1 K
1145/12 insoweit aufgehoben, als es ihnen gegenüber ergangen ist.
Die Revision der Kläger zu 1., 4. und 5. wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu 1., 4. und 5. zu tragen.
Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) zu 1., 4. und 5. und die Revisionskläger zu 2. und 3. waren ebenso wie die
Beigeladenen Gesellschafter der im Dezember 2001 gegründeten X-KG (KG). Die KG wurde Ende des Jahres 2012
aufgelöst und durch Naturalteilung auseinandergesetzt. Im Jahr 2014 folgte die Löschung im Handelsregister.


2 Die Gesellschafter der KG hielten insgesamt 78,75 % der Aktien der Y-AG (AG) und behandelten ihre Aktien seit
Gründung der KG als Sonderbetriebsvermögen bei dieser. Die Kläger sowie die Beigeladenen hatten den Erwerb der
Aktien mit Darlehen finanziert, die ebenfalls als Sonderbetriebsvermögen behandelt wurden. Zum 31.12.2002
brachten die Gesellschafter der KG ihre Aktien zum Nennwert gegen Gutschrift auf einem allgemeinen
Rücklagenkonto in die KG ein.


3 Bereits am 20.12.2001 war zwischen der KG als Organträgerin und der AG als Organgesellschaft ein
Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung ab 01.01.2002 geschlossen worden. Dem Vertrag hatte die
Gesellschafterversammlung der AG noch am Tag seines Abschlusses zugestimmt; er wurde im April 2002 ins
Handelsregister eingetragen.


4 Am 15.11.2002 beschloss die AG eine offene Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2001 von 750.000 EUR,
wovon auf die Gesellschafter der KG 590.625 EUR entfielen. Die Ausschüttung wurde als Sonderbetriebseinnahme
der Gesellschafter bei der KG behandelt. Der von der AG im Wirtschaftsjahr 2002 erzielte Gewinn von 319.663 EUR
wurde der KG als Organträgerin in voller Höhe zugerechnet.


5 Der Rechtsvorgänger des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--), das Finanzamt L (FA L),
berücksichtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen der KG für das
Streitjahr 2002 die Sonderbetriebseinnahmen aus der Ausschüttung der AG für 2001 nach § 3 Nr. 40 des
Einkommensteuergesetzes in der für dieses Jahr geltenden Fassung (EStG) nur zur Hälfte. Die Zinsen für die
Darlehen zur Finanzierung der Beteiligungen wurden in voller Höhe als Sonderbetriebsausgaben erfasst.


6 Im Rahmen einer Außenprüfung für die Jahre 2002 bis 2004 vertrat der Prüfer die Auffassung, die
Finanzierungskosten der Beteiligungen an der AG seien insoweit nach § 3c Abs. 2 EStG nur zur Hälfte abziehbar, als
sie wirtschaftlich im Zusammenhang mit der Gewinnausschüttung der AG stünden. Soweit ein Zusammenhang mit der
Organschaft bestehe, komme eine Kürzung nicht in Betracht, weil § 3 Nr. 40 EStG auf das Organeinkommen nicht
anzuwenden sei. Da von dem Gewinn insgesamt betrachtet 64,88 % auf die Ausschüttung entfielen, berücksichtigte
der Prüfer den entsprechenden Teil der Zinsen nur zur Hälfte als Sonderbetriebsausgaben. Insgesamt minderten sich
die Sonderbetriebsausgaben dadurch um 89.081 EUR (Zinsen 274.600 EUR x 64,88 % x 0,5).
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7
Aufgrund der Ergebnisse der Außenprüfung erließ das FA L unter dem 18.11.2009 einen nach § 164 Abs. 2 der
Abgabenordnung (AO) geänderten Bescheid für 2002 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen. Der inhaltlich an die "Z-AG & Co. KG" gerichtete Bescheid weist Einkünfte aus
Gewerbebetrieb von 124.589,32 EUR sowie ein in diesen nicht enthaltenes Einkommen der Organgesellschaft aus.
Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb werden folgendermaßen aufgeschlüsselt:


Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) 5.390,59 EUR


Vergütungen auf schuldrechtlicher Grundlage 414.511,23 EUR


Einkünfte, die unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG fallen (100 %) 590.625,00 EUR


Davon abzuziehen die nach §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG
steuerfreien Einkünfte 295.312,50 EUR ./. 295.312,50 EUR


Steuerpflichtiger Teil der Einkünfte, die unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2
EStG fallen 295.312,50 EUR


8 Entsprechende Feststellungen finden sich im Anschluss an die zusammengefasste Darstellung für sämtliche
Gesellschafter der KG. Feststellungen die AG betreffend sind in dem Bescheid nicht enthalten.


9 Gegen diesen Bescheid sowie den Gewerbesteuermessbescheid 2002 erhob die Z-AG & Co. KG Einspruch mit der
Begründung, die Schuldzinsen seien ungekürzt abzuziehen. Das FA L betrachtete in Bezug auf die
Gewinnfeststellung die Gesellschafter der KG und in Bezug auf den Gewerbesteuermessbetrag die KG selbst als
Einspruchsführer und wies die Einsprüche mit Einspruchsentscheidung vom 28.03.2012 als unbegründet zurück.


10 Daraufhin wurde der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2002
mit einer von der Bevollmächtigten für die "Z-AG & Co. KG ..., vertreten durch die Komplementärin AG, diese
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes ..." erhobenen Klage beim Finanzgericht (FG) angefochten.


11 Wegen der nach Klageerhebung erfolgten Auflösung und Vollbeendigung der KG ging das FG davon aus, dass die
Gesellschafter der KG deren prozessuale Rechtsnachfolger geworden seien. Die im Zeitpunkt der Klageerhebung
bereits ausgeschiedenen Gesellschafter A und B lud das FG mit Beschluss vom 21.12.2015 nach § 60 Abs. 3 der
Finanzgerichtsordnung (FGO) notwendig bei.


12 Das FG wies die Klage durch Gerichtsbescheid vom 01.02.2016 ab.


13 Mit der Revision rügen die Kläger eine Verletzung des § 3c Abs. 2 EStG.


14
Sie beantragen sinngemäß,


unter Aufhebung des FG-Urteils und der Einspruchsentscheidung den geänderten Bescheid über die gesonderte und
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2002 vom 18.11.2009 dahingehend zu ändern, dass die
Feststellungen von Sonderbetriebsgewinnen um folgende Beträge herabgesetzt werden:


Kläger zu 1. 9.886,41 EUR


Kläger zu 4. 23.580,31 EUR


Kläger zu 5. 19.189,23 EUR


15 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


16 Die Beigeladenen haben keine Revision eingelegt und auch keine Anträge gestellt.


17 Mit Wirkung vom 01.06.2018 ist die Zuständigkeit für gesonderte Feststellungen der Besteuerungsgrundlagen nach
§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO aufgrund der Dreizehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung über
Zuständigkeiten der Finanzämter vom 16.05.2018 (Amtsblatt des Saarlandes Teil I 2018, 322) auf das FA
übergegangen.


Entscheidungsgründe


II.


18 Die Revision der Revisionskläger zu 2. und 3. ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Urteils des FG, soweit es
ihnen gegenüber ergangen ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Das FG hat die Revisionskläger zu 2. und 3. zu
Unrecht als Kläger angesehen.
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19 1. Kläger sind infolge der Vollbeendigung der KG nach Erhebung der Klage durch die KG lediglich die Kläger zu 1., 4.
und 5. geworden.


20 a) Erlischt eine Personengesellschaft durch Vollbeendigung, kann nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) ein Gewinnfeststellungsbescheid nur noch von den früheren Gesellschaftern angefochten
werden, deren Mitgliedschaft die Zeit berührt, die der anzufechtende Gewinnfeststellungsbescheid betrifft. Tritt die
Vollbeendigung --wie im Streitfall-- während des finanzgerichtlichen Verfahrens ein, sind grundsätzlich die durch den
angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid beschwerten Gesellschafter, die im Streitzeitraum an der
Personengesellschaft beteiligt waren, als deren prozessuale Rechtsnachfolger anzusehen. Dabei erstreckt sich die
prozessuale Rechtsnachfolge nicht auf solche Gesellschafter, die bereits vor Klageerhebung aus der Gesellschaft
ausgeschieden sind (BFH-Beschluss vom 17.10.2013 - IV R 25/10, Rz 20, und BFH-Urteil vom 28.10.2008 -
VIII R 71/06, juris, unter III.1.b). Das Prozessführungsrecht fällt auf die Gesellschafter zurück, deren Interessen
bislang insoweit von der klagebefugten Gesellschaft im Prozess vertreten wurden.


21 b) Danach sind die Revisionskläger zu 2. und 3. entgegen der Auffassung des FG nicht prozessuale Rechtsnachfolger
der KG im hiesigen Verfahren geworden. Streitig in dem Verfahren waren ausschließlich Sonderbetriebsgewinne der
Gesellschafter, die ihre Beteiligung an der AG darlehensfinanziert hatten und in deren Sonderbetriebsvermögen bei
der KG die dem Abzugsverbot unterworfenen Darlehenszinsen angefallen waren. Die Revisionskläger zu 2. und 3.
hatten keine Darlehenszinsen als Sonderbetriebsausgaben geltend gemacht, so dass sie von dem Rechtsstreit nicht
betroffen sein konnten. Dementsprechend war auch der mit der Klage vor dem FG ursprünglich angekündigte Antrag
nicht auf Herabsetzung der für diese beiden Gesellschafter festgestellten Einkünfte gerichtet.


22 2. Die fehlerhafte Behandlung der Revisionskläger zu 2. und 3. als Kläger ist revisionsrechtlich auch ohne Rüge
dieses Fehlers zu berücksichtigen. Im Revisionsverfahren findet grundsätzlich eine volle Überprüfung der
Rechtmäßigkeit des vorinstanzlichen Urteils statt. An die geltend gemachten Revisionsgründe ist der BFH nicht
gebunden (§ 118 Abs. 3 Satz 2 FGO). Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die Revision ausschließlich auf
Verfahrensmängel gestützt wird (§ 118 Abs. 3 Satz 1 FGO). Dies ist hier nicht der Fall. Zudem liegt ein Verstoß gegen
die Grundordnung des Verfahrens vor, wenn jemand zu Unrecht als Kläger angesehen wird. Die Prüfung eines
solchen Verfahrensfehlers ist im Revisionsverfahren immer von Amts wegen vorzunehmen; er muss die Aufhebung
des angefochtenen Urteils zur Folge haben (vgl. BFH-Urteil vom 08.03.1989 - X R 57/87, BFH/NV 1989, 792;
grundlegend zur revisionsrechtlichen Prüfung von Verstößen gegen die Grundordnung des Verfahrens Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 12.06.1975 - III ZR 34/73, Deutsches Verwaltungsblatt 1976, 176).


III.


23 Die Revision der Kläger zu 1., 4. und 5. ist nicht begründet und war deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO).


24 1. Der angefochtene Feststellungsbescheid ist ungeachtet der fehlerhaften Sammelbezeichnung für die
Inhaltsadressaten wirksam.


25 a) Ein Verwaltungsakt muss gemäß § 119 Abs. 1 AO inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Er ist nichtig und damit
nach § 124 Abs. 3 AO unwirksam, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei
verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig ist (§ 125 Abs. 1 AO). Ein solcher
Mangel liegt vor, wenn dem Verwaltungsakt nicht hinreichend sicher entnommen werden kann, was von wem verlangt
wird. Konstituierender Bestandteil jedes Verwaltungsakts ist daher die Angabe des Inhaltsadressaten, d.h. desjenigen,
demgegenüber der Einzelfall geregelt werden soll (BFH-Urteil vom 13.10.2005 - IV R 55/04, BFHE 211, 387, BStBl II
2006, 404, unter I.1. der Gründe, m.w.N.).


26 Ein Bescheid über die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung richtet sich inhaltlich an die Mitunternehmer
und nicht an die Personengesellschaft, deren Gesellschafter die Mitunternehmer sind. Die Angabe der Gesellschaft ist
deshalb bei einem Gewinnfeststellungsbescheid lediglich als Sammelbezeichnung für die Gesellschafter zu sehen.
Wird die Gesellschaft falsch bezeichnet, führt dies nicht ohne weiteres zur Unwirksamkeit des Bescheids wegen
Bezeichnung eines nicht existierenden Inhaltsadressaten. Vielmehr muss im Wege der Auslegung versucht werden,
den Inhaltsadressaten des Gewinnfeststellungsbescheids zu bestimmen.


27 Der Inhaltsadressat eines Steuerverwaltungsakts muss nicht zwingend für einen Dritten aus dem Bescheid selbst oder
aus beigefügten Unterlagen erkennbar sein; entscheidend ist, ob er anhand der den Betroffenen bekannten Umstände
hinreichend sicher bestimmt werden kann (BFH-Urteil vom 15.04.2010 - IV R 67/07, Rz 23). Für einen
Gewinnfeststellungsbescheid bedeutet das, dass der Bescheid seinem gesamten Inhalt nach dahingehend ausgelegt
werden muss, ob klar und eindeutig erkennbar ist, für welche Personen und in welcher Höhe
Besteuerungsgrundlagen festgestellt werden (vgl. z.B. BFH-Beschlüsse vom 01.09.2008 - IV B 12/08, BFH/NV 2008,
2039, unter II.3.; vom 16.07.2015 - IV B 72/14, Rz 17).


28 b) Im Streitfall richtet sich der angefochtene Bescheid als Inhaltsadressaten an die Gesellschafter der im
Feststellungszeitraum noch nicht existierenden "Z-AG & Co. KG". Unter den Feststellungsbeteiligten einer AG & Co.
KG hätte sich auch die AG als Komplementärin finden müssen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wird
ausdrücklich der im Feststellungszeitraum beteiligte Komplementär (Revisionskläger zu 3.) benannt und es werden
Besteuerungsgrundlagen für ihn festgestellt. Danach kann unzweifelhaft bestimmt werden, für welche Gesellschafter
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im Rahmen welchen gesellschaftsrechtlichen Rahmens Feststellungen getroffen werden. Die Beteiligten sind deshalb
während des gesamten Rechtsbehelfs- und Klageverfahrens zu Recht übereinstimmend davon ausgegangen, dass
Inhaltsadressaten die Gesellschafter der KG waren.


29 2. Das FA L hat zutreffend bei Feststellung der Sondergewinne der Kläger Schuldzinsen für im Zusammenhang mit
der Finanzierung des Erwerbs von Aktien der AG aufgenommene Darlehen teilweise dem Abzugsverbot des § 3c
Abs. 2 Satz 1 EStG unterworfen.


30 a) Die in dem Bescheid getroffenen Feststellungen von "Vergütungen auf schuldrechtlicher Grundlage" lassen sich
trotz erheblicher Bedenken unter Heranziehung des Berichts über die Außenprüfung noch als Sondergewinne der
Gesellschafter erkennen, denen die Ergebnisse von Sonderbilanzen der Gesellschafter zugrunde liegen. Mit großer
Mühe lässt sich unter Hinzuziehung der Vermerke in den Steuerakten und des Außenprüfungsberichts auch
bestimmen, welche Schuldzinsen bei den Feststellungsbeteiligten in welchem Umfang dem Abzugsverbot unterworfen
worden sind. Danach entfielen auf den Kläger zu 1. Schuldzinsen von 30.476 EUR, auf den Kläger zu 4.
72.689,01 EUR und auf den Kläger zu 5. 59.153,99 EUR. Davon blieben 64,88 % der Zinsen zur Hälfte, also im
Ergebnis zu 32,44 % unberücksichtigt.


31 b) Die Feststellung steuerpflichtiger Sondergewinne, die sich nach Berücksichtigung des Abzugsverbots "netto"
ergeben, ist verfahrensrechtlich zulässig. Nach § 179 Abs. 2 Satz 2, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO werden
die steuerpflichtigen Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang stehende andere Besteuerungsgrundlagen
gesondert und einheitlich festgestellt, wenn an den Einkünften mehrere Personen beteiligt und die Einkünfte diesen
Personen steuerlich zuzurechnen sind. Zu diesen Besteuerungsgrundlagen gehört auch die Feststellung, ob und in
welcher Höhe in den festgestellten Besteuerungsgrundlagen, wie etwa dem gemeinschaftlich erzielten laufenden
Gewinn oder dem Sonderbetriebsgewinn eines Mitunternehmers, Einkünfte enthalten sind, die unter § 3 Nr. 40, § 3c
Abs. 2 EStG fallen. Werden diese Einkünfte mit dem nach Anwendung dieser Vorschriften ermittelten steuerpflichtigen
Betrag angegeben (sog. Nettomethode), wie das FA L hier verfahren ist, entspricht eine solche Feststellung im
Streitfall der Verpflichtung des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, die "einkommensteuerpflichtigen" Einkünfte
festzustellen (zur Rechtmäßigkeit anderer Methoden vgl. BFH-Urteile vom 18.07.2012 - X R 28/10, BFHE 238, 484,
BStBl II 2013, 444, und vom 25.07.2019 - IV R 47/16, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt).


32 c) Die hier vorgenommene Kürzung der Sonderbetriebsausgaben ist dem Grunde und der Höhe nach
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


33 aa) Nach § 3c Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG dürfen Betriebsausgaben, die mit den dem § 3 Nr. 40 EStG zugrunde
liegenden Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, unabhängig
davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, bei der
Ermittlung der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden.


34 Welcher Qualität der Zusammenhang der Ausgaben mit den nach § 3 Nr. 40 EStG zum Teil steuerbefreiten
Einnahmen sein muss, hat der BFH dahin konkretisiert, dass ein rechtlicher Zusammenhang nicht erforderlich ist und
ein mittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang ausreicht. Die Grenzen des mittelbaren Zusammenhangs sind unter
Berücksichtigung des Normzwecks des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG zu bestimmen, der in der Vermeidung einer
inkongruenten Begünstigung zu sehen ist. Die Norm bezweckt, dass bei steuerbefreiten Einnahmen kein doppelter
steuerlicher Vorteil durch den zusätzlichen Abzug von mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Aufwendungen
erzielt wird. Dementsprechend greift das Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG nicht ein, soweit Aufwendungen
vorrangig durch voll steuerpflichtige Einnahmen veranlasst und daher bei der Ermittlung entsprechend voll
steuerpflichtiger Einkünfte als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind. Denn in diesem Fall
kommt es nicht zu einer Doppelbegünstigung durch (teilweise) steuerfreie Einnahmen und gleichwohl (voll)
abzugsfähige Aufwendungen (ständige Rechtsprechung, vgl. etwa BFH-Urteile vom 18.04.2012 - X R 5/10, BFHE
237, 106, BStBl II 2013, 785; vom 28.02.2013 - IV R 49/11, BFHE 240, 333, BStBl II 2013, 802; vom 17.07.2013 -
X R 17/11, BFHE 242, 126, BStBl II 2013, 817, jeweils m.w.N.).


35 Besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit mehreren, zum Teil voll steuerpflichtigen und zum Teil nach § 3 Nr. 40
EStG teilweise steuerbefreiten Einnahmen, und wurde der angefallene Aufwand nicht vorrangig durch eine der beiden
Einnahmearten ausgelöst, ist er anteilig und im Rahmen einer wertenden Betrachtung entsprechend dem rechtlichen
und wirtschaftlichen Gehalt des Gesamtvorgangs aufzuteilen (BFH-Urteil vom 06.04.2016 - I R 61/14, BFHE 253, 348,
BStBl II 2017, 48, Rz 17). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich ein Veranlassungszusammenhang im Lauf der Zeit
ändern kann (BFH-Urteil in BFHE 242, 126, BStBl II 2013, 817, Rz 20).


36 bb) Im Streitfall können die Zinsen auf Darlehen, die zur Finanzierung des Erwerbs von im Sonderbetriebsvermögen
der Kläger gehaltenen Aktien der AG aufgenommen worden sind, mit nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG zur
Hälfte steuerbefreiten Erträgen zusammenhängen.


37 (1) Der Bezug von Gewinnanteilen aus Aktien führt zu Einkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, die für dem EStG
unterliegende Anteilseigner nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d Satz 1 EStG zur Hälfte steuerbefreit sind. Diese
Steuerbefreiung gilt auch, wenn die Aktien in einem Betriebsvermögen gehalten werden, mit der Folge, dass die
Gewinnanteile als betriebliche Einkünfte zu behandeln sind (§ 20 Abs. 3 EStG). Ist die Aktiengesellschaft aufgrund
eines Gewinnabführungsvertrags zur Abführung des gesamten Gewinns an ein einziges gewerbliches
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Personenunternehmen verpflichtet und liegen die Voraussetzungen einer Organschaft i.S. des § 14 Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) vor, ist dem Organträger das Einkommen der Aktiengesellschaft nach § 14 Abs. 1
Satz 1 KStG zuzurechnen. Ein solches Einkommen ist nicht nach § 3 Nr. 40 EStG teilweise steuerbefreit.


38 Die Zurechnung des Einkommens betrifft Wirtschaftsjahre der Organgesellschaft, für die die Verpflichtung zur
Gewinnabführung besteht und die Voraussetzungen der Organschaft vorliegen. Die Ausschüttung aus
Gewinnrücklagen, die in vororganschaftlichen Wirtschaftsjahren gebildet worden sind, führt demgegenüber noch zu
Einkünften i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, selbst wenn sie in einem Wirtschaftsjahr stattfindet, für das die
Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 KStG erfüllt sind. Dementsprechend sind die Einnahmen aus derartigen
Ausschüttungen nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d Satz 1 EStG anteilig steuerbefreit (gleicher Ansicht
Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 14 Rz 41).


39 (2) Die im Wirtschaftsjahr 2002 von der AG vorgenommene Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2001 führte danach
für die Kläger als Anteilseigner zu nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d Satz 1 EStG zur Hälfte steuerbefreiten
Einnahmen, die als Sonderbetriebseinnahmen der Kläger bei der KG zu erfassen waren, weil die Aktien in deren
Sonderbetriebsvermögen gehalten wurden. Demgegenüber war der Gewinn der AG aus dem Wirtschaftsjahr 2002 der
KG als Organträgerin zuzurechnen, weil für dieses Wirtschaftsjahr erstmals die Gewinnabführungsverpflichtung galt
und --unstreitig-- die übrigen Voraussetzungen einer Organschaft i.S. des § 14 KStG vorlagen. Die Zurechnung des
Einkommens führte zur Erhöhung des allen Gesellschaftern zuzurechnenden Gesamthandsgewinns, auch wenn die
Anteile an der Organgesellschaft von den Gesellschaftern gehalten wurden, was nach seinerzeitiger Rechtslage einer
finanziellen Eingliederung nicht entgegenstand (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 16.10.2008 - IV R 74/06, BFH/NV 2009, 725,
unter II.3.a).


40 cc) Treffen die Einkünfte aus vororganschaftlicher Ausschüttung und einer Zurechnung des Einkommens des
laufenden Wirtschaftsjahrs in der Weise zusammen, dass sie dem Anteilseigner in demselben Veranlagungszeitraum
zuzurechnen sind, besteht für die Finanzierungskosten der Beteiligung ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit beiden
Einnahmen.


41 Keiner der Einnahmen ist unter diesem Aspekt ein Vorrang einzuräumen. Insbesondere kann --entgegen der
Auffassung der Kläger-- nicht angenommen werden, dass der Zusammenhang mit vororganschaftlichen
Ausschüttungen deshalb verdrängt wird, weil im Jahr der Ausschüttung bereits die Voraussetzungen einer
Organschaft vorlagen und die Aktien deshalb nur noch eine Quelle für nicht teilweise steuerbefreite Einkünfte bildeten.
In Bezug auf vororganschaftliche Gewinne blieben die Aktien vielmehr weiterhin Quelle von dem
Halbeinkünfteverfahren unterliegenden Einkünften. Danach ist für die Anwendung des Abzugsverbots des § 3c Abs. 2
Satz 1 EStG eine Aufteilung der Finanzierungsaufwendungen vorzunehmen.


42 dd) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, sondern vielmehr naheliegend ist es, dass FA L und FG als Maßstab für
die Aufteilung der Aufwendungen auf das Verhältnis der Einnahmen im Streitjahr abgestellt haben. Ein zeitlicher
Maßstab zur Aufteilung der Finanzierungsaufwendungen kommt nicht in Betracht, weil die Einkünfte in demselben
Veranlagungszeitraum bezogen wurden. Einzig möglicher Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis der Einnahmen
zueinander. Diesem Maßstab entspricht die zahlenmäßige Aufteilung, die dem angefochtenen Bescheid zugrunde
liegt.


43 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO. Obwohl der Revision der Revisionskläger zu 2. und 3.
stattgegeben wird, sind die Kosten in voller Höhe von den Klägern zu 1., 4. und 5. zu tragen, weil der gesamte
Streitwert auf die Kläger zu 1., 4. und 5. entfällt. Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen waren nicht zu erstatten,
weil die Beigeladenen keine Anträge gestellt und das Verfahren nicht mit eigenen Beiträgen gefördert haben (§ 139
Abs. 4 FGO).
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 25.7.2019, IV R 47/16


ECLI:DE:BFH:2019:U.250719.IVR47.16.0


Anwendung von § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG im Feststellungsverfahren - "Netto-/Bruttofeststellung" - Endgültige
Einnahmelosigkeit einer Kapitalbeteiligung


Leitsätze


1. Bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a
AO sind § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG anzuwenden, so dass die Einkünfte nach Anwendung dieser Vorschriften grundsätzlich
"netto" festzustellen sind. Zulässig ist aber auch, die § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG unterliegenden laufenden Einkünfte oder
Veräußerungsgewinne zusätzlich "brutto" festzustellen, soweit aus den weiteren Feststellungen für einen verständigen
Empfänger erkennbar ist, dass zur Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte ein weiterer Rechenschritt erforderlich ist.
2. Endgültig einnahmelos ist eine Kapitalbeteiligung erst dann, wenn feststeht, dass Einnahmen oder
Betriebsvermögensmehrungen aus der nämlichen Beteiligung niemals als Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen
i.S. des § 3 Nr. 40 EStG einer bestandskräftigen Veranlagung des Steuerpflichtigen oder einer bestandskräftigen
gesonderten und ggf. einheitlichen Feststellung seiner Einkünfte zugrunde gelegen haben.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 27.07.2016 - 3 K 1137/12 wird als unbegründet
zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen werden nicht erstattet.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine im Jahr 2002 gegründete GmbH & Co. KG, die bis zum
30.06.2009 unter dem Namen ... firmierte. Komplementärin ist eine GmbH (Komplementär-GmbH). Als
Kommanditisten waren A, C, D und der Beigeladene (B) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist der
Erwerb von Grundstücken, die Errichtung von Immobilien sowie deren Vermietung. Die Klägerin errichtete im Jahr
2002 ein Autohaus in Z und vermietete es anschließend an die X-GmbH. Zwischen der Klägerin (Besitzunternehmen)
und der X-GmbH (Betriebsunternehmen) bestand eine Betriebsaufspaltung. Die Betriebsaufspaltung endete zum
30.06.2009. Sämtliche von den Kommanditisten in ihrem jeweiligen Sonderbetriebsvermögen der Klägerin gehaltenen
Beteiligungen an der Komplementär-GmbH und der X-GmbH wurden zu diesem Zeitpunkt zu einem symbolischen
Kaufpreis von 1 EUR veräußert bzw. zu einem Wert von 1 EUR in das Privatvermögen überführt.


2 Im Rahmen einer bei der Klägerin und der X-GmbH durchgeführten Außenprüfung nahm der Prüfer für das
Feststellungsjahr 2006 eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) der X-GmbH an B in Höhe von 1.424,21 EUR an.
Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erließ daraufhin am 15.05.2008 einen geänderten
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Feststellungsbescheid) für
2006, in dem für B Sonderbetriebseinnahmen in Höhe von 1.424 EUR sowie in den laufenden Einkünften enthaltene
"unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG, § 4 Abs. 7 UmwStG … (100%)" fallende Einkünfte in gleicher Höhe festgestellt
wurden. Zur Begründung verwies das FA auf die Ergebnisse der bei der Klägerin durchgeführten Außenprüfung und
den Prüfungsbericht vom 27.02.2008. Ansonsten wurden weder von der X-GmbH noch von der Komplementär-GmbH
Gewinne ausgeschüttet, die dem Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren unterlagen.


3 Aus der Überführung der im Sonderbetriebsvermögen gehaltenen Anteile des B an der X-GmbH in das
Privatvermögen erklärte die Klägerin in der Feststellungserklärung 2009 einen Verlust aus Gewerbebetrieb in Höhe
von 9.419 EUR. Daneben erklärte sie im Zusammenhang mit der Beendigung der Betriebsaufspaltung weitere
Veräußerungsverluste der Gesellschafter in Höhe von 155.296,04 EUR. Der Feststellungsbescheid 2009 vom
16.03.2011 wies erklärungsgemäß Veräußerungsverluste in Höhe von insgesamt 164.415,04 EUR sowie darin
enthaltene Veräußerungsverluste aus den Gesellschafter-Beteiligungen an der Komplementär-GmbH und der
X-GmbH, "die unter die §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG fallen (100 %)", in Höhe von insgesamt
39.825,32 EUR aus.


4 Die Klägerin legte gegen den Feststellungsbescheid 2009 Einspruch ein. Sie vertrat die Auffassung, dass keiner der
aus den genannten Kapitalbeteiligungen realisierten Veräußerungsverluste unter das Teileinkünfteverfahren falle. Der
Einspruch war teilweise erfolgreich. Mit Einspruchsentscheidung vom 13.03.2012 reduzierte das FA die
Veräußerungsverluste, "die unter §§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG fallen (100%)", auf 9.419 EUR. Es
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rechnete diesen Verlust allein dem B zu. Zur Begründung führte es insbesondere aus, dass der
Betriebsausgabenabzug nicht nach § 3c Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden
Fassung (EStG) begrenzt sei, wenn der Steuerpflichtige keinerlei durch seine Beteiligung vermittelte Einnahmen
erzielt habe. Die Veräußerung objektiv wertloser Anteile zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 EUR führe nicht zur
Anwendung des Halb- bzw. Teileinkünfteverfahrens. Danach fielen die von A, C und D realisierten
Veräußerungsverluste nicht unter dieses Verfahren. Abweichendes ergebe sich für B. Da dem B in dem
bestandskräftigen Feststellungsbescheid 2006 vom 15.05.2008 zur Hälfte steuerpflichtige Einnahmen nach § 3 Nr. 40
EStG zugerechnet worden seien, greife für seinen Veräußerungsverlust aus der Beteiligung an der X-GmbH das
Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG ein.


5 Dagegen richtete sich die von der Klägerin erhobene Klage. Sie begehrte sinngemäß die Aufhebung der Feststellung,
wonach dem B ein unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) fallender
Veräußerungsverlust in Höhe von 9.419 EUR zuzurechnen sei. Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG)
wies die Klage mit Urteil vom 27.07.2016 - 3 K 1137/12 als unbegründet ab. Es führte im Wesentlichen aus, dass
hinsichtlich des Veräußerungsverlustes aus der Überführung der Beteiligung des B an der X-GmbH § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. b, § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 7 EStG und § 3c Abs. 2 EStG zur Anwendung
kämen. Es habe sich bei dieser Kapitalbeteiligung nicht um eine endgültig einnahmelose Beteiligung gehandelt, auch
wenn ihr im Zeitpunkt der Überführung in das Privatvermögen nur ein gemeiner Wert von 1 EUR beizumessen
gewesen sei. Denn zwischen den Beteiligten stehe aufgrund der Bestandskraft des Feststellungsbescheids 2006 vom
15.05.2008 fest, dass B von der X-GmbH eine vGA in Höhe von 1.424 EUR erhalten habe, die unter das
Halbeinkünfteverfahren gefallen sei. Dass es sich hierbei um eine vGA der X-GmbH an B gehandelt habe, werde zwar
nicht ausdrücklich im Bescheid erwähnt, lasse sich diesem aber im Wege der Auslegung entnehmen. Diese in den
Tenor des Feststellungsbescheids 2006 aufgenommene Besteuerungsgrundlage sei mit Ablauf der Einspruchsfrist in
Bestandskraft erwachsen. Die Klägerin könne daher nicht mehr mit Erfolg einwenden, im Jahr 2006 sei keine vGA
erfolgt. Dieser Beurteilung stehe weder das Prinzip der Abschnittsbesteuerung noch der Umstand entgegen, dass der
Feststellungsbescheid 2006 kein Grundlagenbescheid für den Feststellungsbescheid 2009 sei. Zudem greife der
Einwand nicht durch, das FA habe in dem Feststellungsbescheid 2006 vom 15.05.2008 mangels diesbezüglichen
Willens gar nicht die Feststellung treffen können, dass die Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einer
bestimmten Beteiligung gestanden hätten. Denn das FA habe --für alle erkennbar-- festgestellt, dass B laufende, dem
Halbeinkünfteverfahren unterliegende Einkünfte in Höhe von 1.424 EUR aus seiner Beteiligung an der X-GmbH erzielt
habe. Schließlich habe das FA diese Feststellung im Verfahren nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der
Abgabenordnung (AO) treffen dürfen. Der Bundesfinanzhof (BFH) habe bereits entschieden, dass die dem
Teileinkünfteverfahren unterliegenden Einkünfte --so wie hier-- "brutto" festgestellt werden dürften, wenn für den
Adressaten erkennbar sei, dass zur Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte (des Nettobetrags) ein zusätzlicher
Rechenschritt notwendig sei.


6 B wurde mit Beschluss vom 23.05.2016 zum Klageverfahren beigeladen.


7 Die Klägerin stützt ihre Revision auf eine Verletzung materiellen Rechts.


8 Sie beantragt sinngemäß,


das Urteil des FG vom 27.07.2016 aufzuheben und den Feststellungbescheid 2009 vom 16.03.2011, insoweit unter
Aufhebung der Einspruchsentscheidung vom 13.03.2012, dahin zu ändern, dass die Feststellung, in den festgestellten
Veräußerungsgewinnen seien solche enthalten, die in Höhe von ./. 9.419 EUR unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw.
§ 8b KStG fallen, aufgehoben wird.


9 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


10 B hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


B.


11 Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das
FG hat zu Recht allein darüber entschieden, ob in den festgestellten Veräußerungsgewinnen des B solche enthalten
sind, die in Höhe von ./. 9.419 EUR § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG unterliegen (dazu I.). Dabei kam es zutreffend zu
dem Ergebnis, dass auf diesen Veräußerungsverlust § 3c Abs. 2 EStG anwendbar ist (dazu II.).


12 I. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist allein die selbständig anfechtbare Feststellung, ob ein in den festgestellten
Veräußerungsgewinnen enthaltener, dem Grunde und der Höhe nach unstreitiger Veräußerungsverlust des B in Höhe
von 9.419 EUR ("brutto") § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG unterliegt.
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13 1. Nach § 179 Abs. 2 Satz 2, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO werden die einkommensteuerpflichtigen
Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang stehende andere Besteuerungsgrundlagen gesondert und einheitlich
festgestellt, wenn an den Einkünften mehrere Personen beteiligt sind und die Einkünfte diesen Personen steuerlich
zuzurechnen sind. Danach kann ein Feststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger und damit auch selbständig
anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen und deshalb für die in dem
nämlichen Bescheid getroffenen und rechtlich nachgelagerten Feststellungen Bindungswirkung entfalten können
(dazu im Einzelnen z.B. BFH-Urteil vom 02.10.2018 - IV R 24/15, Rz 22, m.w.N.).


14 2. Zu diesen selbständig anfechtbaren Feststellungen gehört auch die Feststellung, ob und in welcher Höhe in den
Veräußerungsgewinnen (i.S. des § 16 EStG) solche enthalten sind, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b
KStG fallen.


15 Die Frage, ob über die Anwendung von § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG im Feststellungsverfahren oder
erst im Veranlagungsverfahren zu entscheiden ist, ist höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt und wird im
Fachschrifttum unterschiedlich beantwortet (dazu a). Nach Auffassung des erkennenden Senats ist hierüber zwingend
im Feststellungsverfahren zu entscheiden. Dabei stellt die vom FA gewählte Methode, wonach die in den
festgestellten laufenden Einkünften oder Veräußerungsgewinnen enthaltenen, unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw.
§ 8b KStG fallenden Einkünfte "brutto" als "andere Besteuerungsgrundlage" bindend festgestellt werden, eine
rechtlich zulässige Feststellungsart dar (dazu b).


16 a) aa) Der BFH hat in seinen bisherigen Entscheidungen die Frage offen gelassen, ob über die Anwendung von § 3
Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG im Feststellungsverfahren oder erst im Veranlagungsverfahren zu
entscheiden ist (z.B. BFH-Urteile vom 18.07.2012 - X R 28/10, BFHE 238, 484, BStBl II 2013, 444, Rz 22, zu
laufenden Einkünften aus Gewerbebetrieb; vom 10.05.2016 - IX R 4/15, Rz 25, zu Einkünften aus privaten
Veräußerungsgeschäften; vom 11.12.2018 - VIII R 11/16, BFHE 263, 418, Rz 24). Er hält es jedoch für rechtlich
zulässig, die gemäß § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG steuerfreien Einkünfte bereits auf Ebene des
Feststellungsverfahrens mit Bindungswirkung "brutto" festzustellen, wenn für einen verständigen Empfänger aus dem
Feststellungsbescheid zweifelsfrei erkennbar ist, dass zur Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte in der
Veranlagung des Feststellungsbeteiligten ein zusätzlicher Rechenschritt notwendig ist (BFH-Urteile in BFHE 238, 484,
BStBl II 2013, 444, Rz 24; in BFHE 263, 418, Rz 24). Es handele sich insoweit um eine eigenständige und der
(Teil-)Bestandskraft fähige "andere Besteuerungsgrundlage", die im Rahmen der gesonderten und einheitlichen
Feststellung der Einkünfte gemäß §§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO getroffen werden könne (BFH-Urteil
in BFHE 238, 484, BStBl II 2013, 444, Rz 24). Ebenso hat der erkennende Senat in seinen bisherigen
Entscheidungen die Vorschrift des § 3c Abs. 2 EStG im Rahmen des Feststellungsverfahrens geprüft, ohne sich mit
der hier aufgeworfenen Fragestellung zu beschäftigen (BFH-Urteile vom 11.10.2012 - IV R 45/10; vom 28.02.2013 -
IV R 49/11, BFHE 240, 333, BStBl II 2013, 802).


17 bb) Nach überwiegender Auffassung im Fachschrifttum sind § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG in der Form
auf Ebene des Feststellungsverfahrens zu berücksichtigen, dass nur die steuerpflichtigen Einkünfte nach Anwendung
vorstehend genannter Steuerfreistellungen "netto" festzustellen sind (sog. Nettomethode). Zur Begründung wird
insbesondere § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO angeführt, nach dem die "einkommensteuerpflichtigen und
körperschaftsteuerpflichtigen" Einkünfte festzustellen sind (z.B. Tormöhlen/Korn in Korn, § 3 Nr. 40 EStG Rz 3.1,
Rz 15; Intemann in Herrmann/Heuer/ Raupach --HHR--, § 3 Nr. 40 EStG Rz 48, m.w.N.; Schmidt/Levedag, EStG,
38. Aufl., § 3 Nr. 40 Rz 135 am Ende; von Beckerath in Kirchhof, EStG, 18. Aufl., § 3 Rz 97 am Ende; Herlinghaus in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 8b Rz 502; HHR/Watermeyer, § 8b KStG Rz 215; Frotscher in
Schwarz/Pahlke, AO/FGO, § 180 AO Rz 69b; Seitz, GmbH-Rundschau 2004, 476, 478 f.; so wohl auch Gosch KStG,
3. Aufl., § 8b Rz 534). Hinzu komme, dass für Zwecke der Gewerbesteuer die Nettomethode zwingend anzuwenden
sei (vgl. § 7 Satz 4 des Gewerbesteuergesetzes --GewStG--). Diese Steuerfreistellungen könnten sich bei der
Personengesellschaft als Gewerbesteuerschuldnerin nur dann auswirken, wenn die Einkünfte auf Ebene der
Personengesellschaft bereits netto ermittelt würden (Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/Neumann, a.a.O., § 8b
Rz 502; Frotscher in Schwarz/Pahlke, a.a.O., § 180 AO Rz 69b; vgl. auch Tormöhlen/Korn in Korn, § 3 Nr. 40 EStG
Rz 3.1).


18 cc) Nach einer Mindermeinung sind die vorstehend genannten Steuerfreistellungen erst im Veranlagungsverfahren
der Gesellschafter zu berücksichtigen (Blümich/Erhard, § 3 Nr. 40 Rz 5; Scholten/Griemla/Kinalzik, Finanz-Rundschau
--FR-- 2010, 259, 264). Als Begründung wird insbesondere darauf verwiesen, dass die Rechtsform des
Mitunternehmers, welche über die Anwendung der Steuerfreistellung entscheide (§ 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bei
natürlichen Personen; § 8b KStG bei Körperschaften), ein Umstand sei, der außerhalb der Beteiligung im Bereich der
persönlichen Einkünfteerzielung des Gesellschafters liege und daher nach dem zu Zebragesellschaften ergangenen
Beschluss des Großen Senats des BFH vom 11.04.2005 - GrS 2/02 (BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679) nicht in das
Feststellungsverfahren einbezogen werden dürfe (Scholten/Griemla/ Kinalzik, FR 2010, 259, 264).


19 b) Nach Auffassung des erkennenden Senats sind die Steuerfreistellungen nach § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw.
§ 8b KStG im Ausgangspunkt zwingend im Feststellungsverfahren zu berücksichtigen.


20 Diese Regelungen betreffen die Höhe der --festzustellenden-- steuerpflichtigen Einkünfte der Mitunternehmerschaft
i.S. des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO; die Einkünfte bzw. die diesen zugrunde liegenden
Besteuerungsgrundlagen sind daher "netto" festzustellen (dazu aa). Mit Blick auf den zu Zebragesellschaften
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ergangenen Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679 bestehen jedoch keine
rechtlichen Bedenken gegen die vom FA vorgenommene "Bruttofeststellung" (dazu bb).


21 aa) Nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind auf Ebene der Mitunternehmerschaft die "steuerpflichtigen
Einkünfte" festzustellen. § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG und § 8b KStG stellen Gewinnausschüttungen aus einer
betrieblichen Beteiligung an einer in- oder ausländischen Körperschaft sowie Gewinne aus der Veräußerung solcher
Anteile (nachfolgend auch betriebliche Beteiligungseinkünfte), die im Gesamtgewinn (Gesamthands- oder
Sonderbetriebsgewinn) der Mitunternehmerschaft enthalten sind, beim Mitunternehmer wieder (anteilig) von der
Steuer frei. Diese Steuerfreistellungen sind unmittelbar bei Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte der
Mitunternehmerschaft zu beachten. Für natürliche Personen als Mitunternehmer ergibt sich dies daraus, dass die
Mitunternehmerschaft zwar Einkünfteermittlungssubjekt, die Einkommensteuersubjekte aber die an ihr beteiligten
natürlichen Personen sind (vgl. HHR/Intemann, § 3 Nr. 40 Rz 25; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/Neumann,
a.a.O., § 8b Rz 486). Für Körperschaften als Mitunternehmer wird dies ausdrücklich in § 8b Abs. 6 KStG angeordnet
(vgl. HHR/ Watermeyer, § 8b KStG Rz 202). Danach werden die betrieblichen Beteiligungseinkünfte bei
Mitunternehmern in der Rechtsform einer natürlichen Person nach § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG im Ergebnis zu 40 %,
bei Mitunternehmern in der Rechtsform einer Körperschaft nach § 8b Abs. 1 und Abs. 2 KStG im Ausgangspunkt zu
100 % von der Steuer freigestellt. Es handelt sich um sachliche, nicht persönliche Steuerbefreiungen. Denn diese
Normen knüpfen an den Besteuerungsgegenstand "betriebliche Beteiligungseinkünfte", nicht an das jeweilige
Steuersubjekt an.


22 Es gilt daher im Ausgangspunkt das Gleiche wie für gewerbliche Personengesellschaften im Gewerbesteuerrecht.
Nach § 7 Satz 4 GewStG sind § 3 Nr. 40 und § 3c Abs. 2 EStG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags anzuwenden,
soweit an der Mitunternehmerschaft natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere
Personengesellschaften beteiligt sind; im Übrigen ist § 8b KStG anzuwenden. Danach ist für Zwecke der Ermittlung
des Gewerbeertrags der Gewinn der Personengesellschaft unter Berücksichtigung der Rechtsform des
Mitunternehmers --selbst bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften-- abschließend "netto" zu ermitteln (so bereits
BFH-Urteil vom 09.08.2006 - I R 95/05, BFHE 214, 504, BStBl II 2007, 279, zur Rechtslage vor Einfügung des
heutigen § 7 Satz 4 GewStG; Selder in Glanegger/Güroff, GewStG, 9. Aufl., § 7 Rz 16 f.; Blümich/Drüen, § 7 GewStG
Rz 94).


23 bb) Dem in § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO enthaltenen normativen Befehl, die "steuerpflichtigen" Einkünfte
festzustellen, wird aber auch dann entsprochen, wenn nicht der Nettobetrag, sondern zusätzlich die in den
festgestellten Einkünften bzw. Einkunftsbestandteilen enthaltenen, unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG
fallenden Einkünfte "brutto" als "andere Besteuerungsgrundlage" bindend festgestellt werden. Diese Methode wird im
Fachschrifttum auch als sog. modifizierte Bruttomethode bezeichnet (vgl. Söhn in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 180
AO Rz 229a; Brandis in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 180 AO Rz 56; Herkens, Der
GmbH-Steuer-Berater, 2016, 277). Bei einstöckigen Mitunternehmerschaften --dort sind natürliche Personen und/oder
Kapitalgesellschaften unmittelbar als Mitunternehmer an der Mitunternehmerschaft beteiligt-- entspricht diese
Vorgehensweise im Ergebnis der sog. Nettomethode. Denn hiermit sind --obwohl im Feststellungsbescheid selbst der
Nettobetrag nicht ausdrücklich ausgewiesen wird-- alle Faktoren mit Bindungswirkung festgestellt, die zur Ermittlung
des Nettobetrags erforderlich sind. Ob § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG oder § 8b KStG anwendbar sind, ergibt sich aus
der im Feststellungsverfahren bekannt gewordenen Rechtsform des Mitunternehmers. Damit steht der in den
Folgebescheid zu übernehmende Nettobetrag mit Bindungswirkung fest, auch wenn dieser selbst nicht festgestellt ist.


24 Besonderheiten ergeben sich bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften, an denen natürliche Personen und/oder
Körperschaften mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligt sind. In diesem Fall ist dem
Feststellungs-Finanzamt aus dem Feststellungsverfahren nur bekannt, dass eine Personengesellschaft als
Mitunternehmerin (Obergesellschaft) an der Untergesellschaft unmittelbar beteiligt ist. Die Rechtsform der
Obergesellschafter (natürliche Personen, Körperschaften, Personengesellschaften) kennt das Feststellungs-
Finanzamt hingegen nicht. Mit Blick auf den Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 209, 399, BStBl II 2005,
679 ist es nicht zu beanstanden, wenn auch keine diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen werden. Denn in
diesem Beschluss hat der Große Senat --bezogen auf Art und Höhe der Einkünfte eines betrieblich beteiligten
Gesellschafters-- ausgeführt, dass sich die Feststellungswirkung gemäß § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO stets
nur auf gemeinschaftlich verwirklichte Tatbestandsmerkmale und nicht auf solche außerhalb der Beteiligung im
Bereich der persönlichen Einkünfteerzielung bezieht (Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 209, 399,
BStBl II 2005, 679, unter C.3.b aa). Ein solcher Umstand kann bei mehrstöckigen Mitunternehmerschaften die
Rechtsform der an der Obergesellschaft beteiligten Obergesellschafter sein. In diesen Fällen beschränkt sich die
Bindungswirkung des Feststellungsbescheids darauf, dass die Einkünfte entweder unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG
oder unter § 8b KStG fallen; der Nettobetrag lässt sich insoweit noch nicht ermitteln.


25 cc) Weist ein Gewinnfeststellungsbescheid sowohl laufende Einkünfte als auch Veräußerungsgewinne (i.S. des § 16
EStG) aus, ist die dargestellte Bruttofeststellung als "andere Besteuerungsgrundlage" für jeden dieser
Einkunftsbestandteile eigenständig zu treffen. Denn für Veräußerungsgewinne, die unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG
fallen, gelten rechtliche Besonderheiten. Insbesondere ist der dem Teileinkünfteverfahren unterliegende
Veräußerungsgewinn nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG nicht tarifbegünstigt. Zudem ist der Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4
EStG, über dessen Gewährung das Wohnsitzfinanzamt entscheidet (z.B. BFH-Urteil vom 26.03.2015 - IV R 3/12,
BFHE 249, 233, BStBl II 2016, 553, Rz 22), zwecks Ermittlung der nach § 34 Abs. 1 und Abs. 3 EStG tarifbegünstigt
zu besteuernden Gewinne im Sinne einer Meistbegünstigung vorrangig mit dem Veräußerungsgewinn zu verrechnen,
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der dem Teileinkünfteverfahren unterliegt (BFH-Urteil vom 14.07.2010 - X R 61/08, BFHE 230, 161, BStBl II 2010,
1011, Rz 14 ff.).


26 c) Unter Anwendung dieser Grundsätze war das FA sowohl befugt als auch verpflichtet, für B die im angefochtenen
Feststellungsbescheid enthaltene Feststellung in gewählter Form mit Bindungswirkung zu treffen. Da andere
Besteuerungsgrundlagen nicht angegriffen sind und B eine natürliche Person ist, beschränkt sich das
Revisionsverfahren auf die Frage, ob ein Veräußerungsverlust des B in Höhe von 9.419 EUR ("brutto") unter das --ab
dem Jahr 2009 geltende (vgl. § 52a Abs. 3 und Abs. 4 EStG)-- Teileinkünfteverfahren fällt.


27 II. Auf den Veräußerungsverlust in Höhe von 9.419 EUR ist § 3c Abs. 2 EStG anwendbar.


28 § 3c Abs. 2 EStG greift zwar nicht ein, wenn die Beteiligung des B an der X-GmbH eine endgültig "einnahmelose"
Kapitalbeteiligung gewesen wäre (dazu 1.). Diese Kapitalbeteiligung war aber schon deshalb nicht endgültig
einnahmelos, weil Einnahmen des B aus dieser Beteiligung als Einnahmen i.S. des § 3 Nr. 40 EStG der
bestandskräftigen gesonderten und einheitlichen Feststellung seiner Einkünfte im Feststellungszeitraum 2006
zugrunde gelegen haben (dazu 2.). Im Streitfall kommt hinzu, dass die Feststellung, wonach B im
Feststellungszeitraum 2006 aus der Beteiligung an der X-GmbH laufende --unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG
fallende-- Einkünfte in Höhe von 1.424 EUR erzielt hat, selbst in Bestandskraft erwachsen und damit für die
Beteiligten bindend geworden ist (dazu 3.).


29 1. a) Nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG dürfen Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskosten
oder Werbungskosten, die mit den dem § 3 Nr. 40 EStG zugrunde liegenden Betriebsvermögensmehrungen oder
Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zu 60 % abgezogen
werden; Entsprechendes gilt, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte der Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils
am Betriebsvermögen oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert
mindernd zu berücksichtigen sind.


30 b) Fallen keine Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen an, kommt eine anteilige Steuerbefreiung nach § 3
Nr. 40 EStG nicht in Betracht. Es tritt die nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG maßgebende Bedingung dafür, entsprechende
Aufwendungen nur anteilig zu berücksichtigen, nicht ein. Werden daher aus einer (betrieblichen) Kapitalbeteiligung
keine Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen erzielt, ist für Veranlagungszeiträume bis 2010 das
Teilabzugsverbot --vor Geltung des heutigen § 3c Abs. 2 Satz 7 EStG (eingefügt als Satz 2 durch das
Jahressteuergesetz 2010 vom 08.12.2010, BGBl I 2010, 1768, BStBl I 2010, 1394)-- nicht anzuwenden und der
Erwerbsaufwand in vollem Umfang abziehbar (z.B. BFH-Urteil in BFHE 240, 333, BStBl II 2013, 802, Rz 33 ff.,
m.w.N.). Keine Einnahmen i.S. des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c EStG erzielt u.a., wer objektiv wertlose Anteile zu
einem symbolischen Kaufpreis von 1 EUR veräußert (BFH-Urteil vom 06.04.2011 - IX R 61/10, BFHE 233, 446, BStBl
II 2012, 8, Rz 11). Entsprechendes muss dann auch für den Fall gelten, dass im Rahmen einer Veräußerung/Aufgabe
i.S. des § 16 EStG objektiv wertlose Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die zum Betriebsvermögen des
Veräußerungs-/Aufgabeobjekts gehören, bei Überführung in das Privatvermögen mit ihrem gemeinen Wert von 1 EUR
anzusetzen sind; es liegt keine Einnahme i.S. des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG vor. Zu den Einnahmen, welche
die Anwendung des Abzugsverbots des § 3c Abs. 2 EStG rechtfertigen, gehören jedoch vGA nach § 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. d Satz 1, Nr. 40 Satz 2 EStG.


31 c) Endgültig einnahmelos ist eine Kapitalbeteiligung nach Ansicht des Senats allerdings erst dann, wenn feststeht,
dass Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen aus der nämlichen Beteiligung niemals als Einnahmen oder
Betriebsvermögensmehrungen i.S. des § 3 Nr. 40 EStG einer bestandskräftigen Veranlagung des Steuerpflichtigen
oder einer bestandskräftigen gesonderten und ggf. einheitlichen Feststellung seiner Einkünfte zugrunde gelegen
haben. Anderenfalls käme es zur Prüfung der nämlichen Frage in unterschiedlichen Veranlagungs- bzw.
Feststellungszeiträumen mit ggf. unterschiedlichen Ergebnissen. Umgekehrt bedeutet dies: Die Anwendung des § 3c
Abs. 2 EStG setzt nicht voraus, dass die Besteuerungsgrundlage, wonach aus der nämlichen Beteiligung Einnahmen
oder Betriebsvermögensmehrungen i.S. des § 3 Nr. 40 EStG erzielt wurden, selbst in Bestandskraft erwächst.
Ausreichend ist bereits, dass derartige Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen einer bestandskräftigen
Veranlagung oder einer bestandskräftigen gesonderten und ggf. einheitlichen Feststellung zugrunde gelegen haben.


32 2. Nach diesen Grundsätzen greift § 3c Abs. 2 EStG im Streitfall ein.


33 B hat zwar anlässlich der Beendigung der Betriebsaufspaltung keine unter § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. b EStG fallende
Einnahme aus der erfolgten Überführung seiner betrieblichen Beteiligung an der X-GmbH in das Privatvermögen
erzielt. Denn nach den für den Senat bindenden Feststellungen des FG (vgl. § 118 Abs. 2 FGO) war dieser
Kapitalbeteiligung zu diesem Zeitpunkt lediglich ein gemeiner Wert von 1 EUR beizulegen; sie war mithin objektiv
wertlos.


34 Aus Sicht des Senats steht aber außer Frage, dass bei B im Rahmen der bestandskräftigen Feststellung 2006
laufende --unter § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG fallende-- Einkünfte aus der Beteiligung an der X-GmbH in Höhe von
1.424 EUR und damit Einnahmen i.S. des § 3 Nr. 40 EStG berücksichtigt worden sind. Auch wenn zwischen den
Beteiligten streitig ist, ob der diesbezüglich im Feststellungsbescheid 2006 vom 15.05.2008 enthaltene
Verfügungssatz auch die Feststellung umfasst, dass diese Einnahmen aus der Beteiligung an der X-GmbH stammten,
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kann mit Blick auf den in den Erläuterungen dieses Bescheids genannten Prüfungsbericht vom 27.02.2008 nicht
zweifelhaft sein, dass der bestandskräftigen Feststellung 2006 Einnahmen des B aus dieser Beteiligung i.S. des § 3
Nr. 40 EStG zugrunde gelegen haben (dazu unten 3.c bb).


35 3. Abgesehen davon enthält die im Feststellungsbescheid 2006 vom 15.05.2008 bestandskräftig und damit für die
Verfahrensbeteiligten bindend gewordene Feststellung, wonach B im Jahr 2006 laufende --unter § 3 Nr. 40, § 3c
Abs. 2 EStG fallende-- Einkünfte in Höhe von 1.424 EUR erzielt hat, auch die Aussage, dass diese Einnahmen aus
der Beteiligung an der X-GmbH stammten.


36 a) Die Frage, welchen Inhalt ein Verwaltungsakt hat, ist vom Revisionsgericht --ohne Bindung an die Auslegung durch
das FG-- in eigener Zuständigkeit zu beantworten (z.B. BFH-Urteile vom 24.03.1998 - I R 83/97, BFHE 186, 67, BStBl
II 1998, 601, unter II.1.b; vom 11.05.1999 - IX R 72/96, BFH/NV 1999, 1446, unter 2.c).


37 Da ein Feststellungsbescheid mehrere verbindliche, der Bestandskraft fähige Feststellungen enthalten kann, wird der
Umfang der Bindungswirkung eines Feststellungsbescheids zunächst durch die in ihm "getroffenen Feststellungen"
bestimmt.


38 Weiter beschränkt sich die Bindungswirkung einer Feststellung gegenständlich auf ihren Verfügungssatz (Tenor) und
erfasst nicht ihre Begründung (z.B. BFH-Urteil in BFHE 238, 484, BStBl II 2013, 444, Rz 16, m.w.N.). Für die danach
erforderliche Abgrenzung zwischen den bindenden Verfügungssätzen und deren (bloßer) Begründung ist der
Feststellungsbescheid nach § 133 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (analog) auszulegen (z.B. BFH-Urteil in BFHE 238,
484, BStBl II 2013, 444, Rz 17, m.w.N.). Die Begründung des Feststellungsbescheids darf indes nur dann zur
Bestimmung seines Tenors herangezogen werden, wenn der Verfügungssatz selbst Raum zu Zweifeln über seinen
Inhalt lässt (z.B. BFH-Urteil vom 08.11.2005 - VIII R 11/02, BFHE 211, 277, BStBl II 2006, 253, unter II.2.a aa (1)).


39 b) Nach Anwendung dieser Grundsätze ist das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise davon
ausgegangen, dass der Feststellungsbescheid 2006 den in (materieller) Bestandskraft erwachsenen Verfügungssatz
enthält, wonach B laufende, im Jahr 2006 noch dem Halbeinkünfteverfahren unterliegende Einkünfte aus der
Beteiligung an der X-GmbH in Höhe von 1.424 EUR ("brutto") erzielt hat.


40 aa) Zutreffend hat das FG den Ausspruch "In den vorstehenden Einkünften enthaltene laufende Einkünfte, die unter
§§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG, § 4 Abs. 7 UmwStG fallen (100%) … 1.424,00" als selbständigen Verfügungssatz
beurteilt (vgl. dazu oben B.I.2.b). Dabei steht außer Frage, dass dieser Ausspruch --wie vom FG ausgeführt-- mit
bindender Wirkung getroffen wurde.


41 Ebenso ist das FG zu Recht von der Auslegungsbedürftigkeit dieses Verfügungssatzes ausgegangen. Er enthält zwar
nicht ausdrücklich die Aussage, aus welcher Beteiligung die unter das Halbeinkünfteverfahren fallenden Einkünfte
stammen. Dies führt aber nicht dazu, dass der Feststellungsbescheid in dieser Frage keiner Auslegung zugänglich
wäre. Im Gegenteil ist der Bescheid gerade deswegen auslegungsbedürftig und die gegebene Begründung zur
Bestimmung des Verfügungssatzes miteinzubeziehen (zur Auslegung von Feststellungsbescheiden z.B. BFH-Urteile
vom 28.11.1985 - IV R 178/83, BFHE 145, 226, BStBl II 1986, 293, unter 1.; in BFHE 211, 277, BStBl II 2006, 253,
unter II.2.a aa). Dabei kann zur Auslegung eines Verfügungssatzes auch ein Prüfungsbericht herangezogen werden,
auf welchen in der Begründung Bezug genommen wird (vgl. BFH-Urteil in BFHE 145, 226, BStBl II 1986, 293, unter
1.; BFH-Beschluss vom 07.04.2005 - I B 140/04, BFHE 209, 473, BStBl II 2006, 530, unter II.2.b).


42 bb) Das hiernach vom FG gefundene Auslegungsergebnis ist nicht zu beanstanden. In der Begründung
("Erläuterungen") des Feststellungsbescheids 2006 wird ausgeführt, dass der "… Feststellung … die Ergebnisse der
bei Ihnen durchgeführten Außenprüfung zu Grunde (siehe Prüfungsbericht vom 27.02.2008)" liegen. Dieser
Prüfungsbericht betrifft die Klägerin. Aus dessen Tz. 2.4 ergibt sich klar, dass es sich bei den 1.424 EUR um eine vGA
der X-GmbH an B gehandelt haben soll. Im Prüfungsbericht wird ausdrücklich (unter Tz. 2.4.2) angeführt, dass die
vGA nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 3 EStG i.V.m. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG von B zur Hälfte
als Sonderbetriebseinnahme im Jahr 2006 zu versteuern sei.


43 c) Die von der Klägerin hiergegen erhobenen weiteren Einwände sind nicht durchgreifend.


44 aa) Nach Auffassung der Klägerin hat das FA den vom FG im Wege der Auslegung ermittelten vorbezeichneten
Verfügungssatz im Feststellungsbescheid 2006 mangels entsprechenden Willens nicht getroffen, weil nach damaliger
Verwaltungsauffassung einer derartigen Feststellung keine rechtliche Bedeutung zugekommen sei. Hierauf kommt es
aber nicht an. Der Inhalt eines Verwaltungsakts bestimmt sich nicht danach, was die Finanzbehörde mit ihrer
Erklärung subjektiv regeln wollte (BFH-Urteil in BFH/NV 1999, 1446, unter 2.c). Entscheidend ist allein, wie ein
verständiger Empfänger nach den ihm bekannten Umständen den Bescheid unter Berücksichtigung von Treu und
Glauben verstehen musste.


45 bb) Ebenso wenig musste das FA für den Feststellungszeitraum 2006 einen Ergänzungsbescheid nach § 179 Abs. 3
AO erlassen. Denn der Feststellungsbescheid 2006 war nicht unvollständig bzw. lückenhaft. Vielmehr ließ sich im
Wege der Auslegung ermitteln, dass die unter das Halbeinkünfteverfahren fallenden Einkünfte aus der Beteiligung an
der X-GmbH stammten.
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46 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Außergerichtliche Kosten des B waren nicht zu erstatten,
weil er weder Sachanträge gestellt noch das Verfahren mit eigenen Beiträgen gefördert hat (§ 139 Abs. 4 FGO).
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